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Die GEW vertritt als Gewerkschaft die Interessen der Lehrkräfte 
an den Schulen gegenüber der Politik, und zwar in erster Linie 
gegenüber Landtag, Landesregierung, Bildungsministerium und 
Parteien und setzt sich für die Verbesserung ihrer Einkommens- 
und Arbeitsbedingungen ein. Die GEW-KollegInnen informieren 
in den Schulen über aktuelle Themen und Aktionen und aktivie-
ren ihre Mitglieder, vor Ort mitzumachen.

Für die interne Vertretung der KollegInnen an den öffentlichen 
Schulen des Landes Schleswig-Holstein gibt es die Personalräte. 
Sie werden alle vier Jahre von den wahlberechtigten Beschäf-
tigten der Schulen gewählt. Sie sorgen für die Beachtung der 
geltenden Gesetze und Tarifverträge und bestimmen bei allen  
innerdienstlichen Maßnahmen der SchulleiterInnen mit. So er-
gänzt sich das politische Agieren der GEW nach außen und der 
Personalräte nach innen zu einer wirksamen Interessenvertre-
tung der KollegInnen an den Schulen.

Darüber hinaus gibt es die Stufenvertretungen – die Bezirks-
personalräte und den Hauptpersonalrat der Lehrkräfte:

Für die Grundschulen, Förderzentren und Gemeinschafts-
schulen ohne Oberstufe gibt es auf der Ebene der Kreise und 
der kreisfreien Städte eine untere Schulaufsicht – das Schulamt.  
Als Personalvertretung der KollegInnen gegenüber den Schul-
rätInnen wird der Bezirkspersonalrat gewählt.

Die Berufsbildenden Schulen, die Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe, die Gymnasien und die Landesförderzentren sind  
direkt dem Bildungsministerium zugeordnet, sie haben kein 
Schulamt, d.h. keine untere Schulaufsicht. Für diese Schularten, 
aber auch für die schulamtsgebundenen Schularten, wählen die 
KollegInnen den Hauptpersonalrat, der die Lehrkräfte aller Schul-
arten gegenüber dem Bildungsministerium als oberste Schulauf-
sicht vertritt. Der Hauptpersonalrat ist auch die Stufenvertretung 
für die am IQSH wahlberechtigten StudienleiterInnen.

Personalräte und ihre Aufgaben

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Frühjahr 2019 endet in Schleswig-Holstein die Amts-
zeit der Personalräte. Vier Jahr lang haben sich die gewählten  
Personalräte an den Schulen, in den Bezirkspersonalräten und 
im Hauptpersonalrat für die Kolleginnen und Kollegen an den  
Schulen eingesetzt. Engagierte und zuverlässige Personalräte 
konnten in den vergangenen vier Jahren erheblich zu einer güns-
tigeren Arbeitssituation beitragen und manche Verschlechterung 
abwenden. Den Kolleginnen und Kollegen gilt ein herzlicher Dank 
für ihren Einsatz.

Jetzt geht es darum, die Neuwahlen vorzubereiten und rechts-
sicher durchzuführen. Die Wahl der Personalräte wird an den 
Schulen durch Wahlvorstände organisiert. Um deren Arbeit zu 
erleichtern hat die GEW diese Broschüre erarbeitet. Sie soll einen 
Beitrag leisten, damit die Wahlen korrekt und möglichst stressfrei 
durchgeführt werden können. Wir stellen dazu die wesentlichen 
rechtlichen Bestimmungen, die für den normalen Ablauf der 
Wahl erforderlich sind, bereit und erläutern sie durch Beispiele 
sowie Hinweise. Wir gehen dabei auf die speziellen Bedingungen 
an den Schulen ein. Zusätzlich werden alle wesentlichen Formu-
lare, Vorschläge für Termine sowie die rechtlichen Grundlagen 
zur Verfügung gestellt.

Die Neuwahlen finden durch Beschluss des Hauptwahlvorstan-
des in der Zeit vom 6. bis 10. Mai 2019 statt. Laut Empfehlung des 
Hauptwahlvorstandes sollen die Wahlen möglichst am 6. und  
7. Mai 2019 durchgeführt werden. Dabei sollen die Wahlen zum 
Personalrat der Schulen sowie zum Haupt- und Bezirkspersonal-
rat gleichzeitig erfolgen.

Sollten Fragen bei der Vorbereitung oder Durchführung der 
Wahl entstehen, beantworten wir sie gern. Wir freuen uns auch 
über Rückmeldungen und Anmerkungen zu der Neuauflage der 
Broschüre.

Alles Gute und viel Erfolg bei der Durchführung der Personal-
ratswahlen 2019!

Astrid Henke
Vorsitzende der GEW Schleswig-Holstein

Vorwort
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1. Hinweise zur Durchführung der  
Personalratswahlen an den Schulen

1.1. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Personalratswahlen in Schleswig- 
Holstein sind:

• das Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mit-
bestimmungsgesetz Schleswig-Holstein – MBG Schl.-H.) vom 
11.12.1990, (zuletzt geändert am 02.05.2018) und

• die Landesverordnung über die Wahl der Personalräte (Wahl-
ordnung zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein) vom  
09.12.2008 (zuletzt geändert am 16.11.2013), GVOBl. S. 442) 
(Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre 
wird die Wahlordnung novelliert. Im Text der Broschüre wer-
den die angestrebten Veränderungen angesprochen. Die gül-
tige Wahlordnung wird unverzüglich nach Inkrafttreten auf 
der Homepage der GEW, www.gew-sh.de, veröffentlicht).  
Die Wahlordnung enthält alle Vorschriften über:

• die Vorbereitung und Durchführung der Wahl,
• die Wahl mehrerer Personalratsmitglieder oder Gruppen-

vertreterInnen,
• das Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahlvorschläge 

(Verhältniswahl),
• das Wahlverfahren bei Vorliegen eines Wahlvorschlags, bei 

Wahl eines Personalratsmitglieds oder einer Gruppenvertre-
terin / eines Gruppenvertreters (Personenwahl),

• die Wahl der Stufenvertretungen (Bezirkspersonalrat, Haupt-
personalrat),

• die Berechnung von Fristen.

Diese Rechtsgrundlagen müssen den Wahlvorständen kom-
plett vorliegen; sie sind von den Dienststellen zur Verfügung zu 
stellen. Im Internet findet sich das schleswig-holsteinische Mit-
bestimmungsgesetz und die zugehörige Wahlordnung z.B. auf 
der öffentlich zugänglichen Seite von »juris« (www.gesetze- 
rechtsprechung.sh.juris.de). Außerdem sind sie Bestandteil dieser 
Broschüre.

1.2. Bildung von Personalräten und Zahl der  
Mitglieder des Personalrates

Personalräte werden an allen Schulen gewählt, an denen min-
destens fünf Wahlberechtigte tätig sind, von denen drei wählbar 
sein müssen (§ 10 Abs. 1 MBG).

Kleinere Schulen werden zur Bildung von Personalräten mit 
anderen Schulen zusammengefasst (§§ 8 und 10 MBG). Diese 
Vorgehensweise regelt ein Schreiben des Ministeriums vom 
16.12.1994: Die Schulämter legen die Dienststellen unaufge-
fordert zusammen und teilen das dem Ministerium mit.

Nach § 13 MBG besteht der Personalrat an Schulen mit in der 
Regel

• 5 - 20 Wahlberechtigten aus einer Person,
• 21 - 50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,
• 51 - 150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,
• 151 – 300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern.

Maßgebend ist hier die Anzahl der Wahlberechtigten am Tag 
des Erlasses des Wahlausschreibens (§ 13 MBG).

In Schulen, in denen der Personalrat zum Wahltermin im Mai 
2019 weniger als ein Jahr im Amt ist, z.B. weil in dieser Zeit ein 
neuer Personalrat gewählt wurde, bleibt dieser Personalrat bis 
zur nächsten regulären Wahl im Jahr 2023 im Amt (§ 19 Abs. 2  
S. 2 MBG). An diesen Schulen führt der Wahlvorstand aber trotz-
dem die Wahlen zum HPR (L) bzw. – wenn für eine Schulart vor-
handen – zum Bezirkspersonalrat (BPR) durch.

An der Schule gibt es im Personalrat keine Gruppeneinteilung. 
Es wird nicht zwischen Tarifbeschäftigten und BeamtInnen unter-
schieden. Auch Schulen, an denen mehrere Schularten miteinan-
der organisatorisch verbunden sind, wählen einen einheitlichen 
Personalrat (§§ 78 und 81 Ziff. 2 MBG).

Anders verhält es sich beim Hauptpersonalrat. Dort werden 
nach § 80 MBG Gruppen nach Schularten (z.T. auch zusammen 
gelegt) gebildet. Es gibt die Gruppen:

• Grundschulen, Förderzentren, Regionalschulen, Gemein-
schaftsschulen ohne Sekundarstufe II und den entsprechenden 
organisatorischen Verbindungen,

• Gemeinschaftsschulen mit Sekundarstufe II und den entspre-
chenden organisatorischen Verbindungen,

• Gymnasien,
• Berufsbildende Schulen.

In den Bezirkspersonalräten gibt es keine Gruppenbildung,  
wobei es aber nach § 79 MGB die Vorgabe gibt, dass inner-
halb des Bezirkspersonalrates die Lehrkräfte an Grundschulen,  
Förderzentren, und Gemeinschaftsschulen ohne Sekundarstufe II 
mit jeweils mindestens einem Sitz berücksichtigt werden.

1.3. Sonderfälle

Regionale Berufsbildungszentren

Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) sind neben ihrer Eigen-
schaft als Schule auch rechtsfähige Anstalten des öffentlichen 
Rechts. Grundsätzlich finden auch hier die für Schulen gelten-
den Vorschriften des MBG Anwendung. An den RBZ gibt es den 
Personalrat der Lehrkräfte, den die Lehrkräfte des RBZ wählen. 
Es ist ggf. ein weiterer Personalrat zu wählen, der die anderen 
Beschäftigten vertritt. Dabei sind die Grundvoraussetzungen des 
MBG (mindestens fünf Wahlberechtigte, von denen drei wählbar 
sind) und der Wahlordnung zu beachten. Die Beschäftigten der 

Teil 1: Allgemeine Hinweise
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Kreise bzw. der kreisfreien Städte wählen den Personalrat der 
Kreisverwaltung mit.

Kein Personalrat der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst

Es gibt keinen eigenständigen Personalrat für die Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst (LiV). Sie wählen an ihren Dienststellen 
(Schulen) eine Jugend- und Ausbildungsvertretung (§ 62 Nr. 2 
MBG), wenn dort mindestens fünf wahlberechtigte LiV vorhan-
den sind, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies 
wird in der Regel kaum vorkommen. Es werden keine Jugend- und 
Ausbildungsvertretungen bei den BPR’s oder beim HPR(L) gebil-
det (§ 11 Abs. 4 S. 1, 2 MBG).

Die LiV wählen an ihrer Ausbildungsschule (Stammdienststelle) 
zusätzlich den Personalrat mit, auch wenn sie ggf. zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung an ihrer Schule wahlberechtigt sind. 
Zum HPR(L) und BPR sind die LiV ebenfalls wahlberechtigt (§ 11 
Abs. 4 MBG).

Das passive Wahlrecht steht den LiV auf allen Stufen zu. Sie sind 
für den Personalrat der Schule, aber auch zu den Stufenvertretun-
gen BPR und HPR (L) (§ 12 Abs. 2 MBG) wählbar.

StudienleiterInnen

Nebenamtliche StudienleiterInnen wählen an der Schule den 
Personalrat und die Stufenvertretungen BPR und HPR(L), da sie 
auch in dieser Funktion Beschäftigte an den Schulen bleiben (§ 78 
Abs. 2 MBG). Sollten nebenamtliche StudienleiterInnen mit mehr 
als 50 % ihrer Arbeitszeit am IQSH tätig sein, so werden sie dort 
wahlberechtigt zum Personalrat der StudienleiterInnen.

Hauptamtliche StudienleiterInnen wählen am Institut für  
Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) ihren eigenen Personal-
rat (§ 78 Abs. 4 Nr.1 MBG) und nehmen an den Wahlen zum HPR(L) 
(§ 80 Abs. 1 S. 1 MBG) teil.

1.4. Unterstützung durch die Dienststelle

Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle (§ 17 S. 1 MBG). Die 
Wahl findet unter Berücksichtigung der dienstlichen Verhältnisse 
während der Arbeitszeit statt. Ort und Zeit der Stimmabgabe 
bestimmt der Wahlvorstand durch Erlass des Wahlausschreibens 
sechs Wochen vor dem letzten Tag der Stimmabgabe (§ 8 Abs. 1 
WahlO). Wir empfehlen eine vorherige Erörterung mit der Schul-
leitung.

Der Wahlvorstand ist zur Durchführung seiner Aufgaben im 
erforderlichen Maße freizustellen (§ 36 Abs. 2 MBG). Die Dienst-
stelle hat den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen beispielsweise durch:

• die Bereitstellung von Räumen, Geschäftsbedarf, ggf. Büro-
kräfte,

• die Freistellung von Wahlvorstandsmitgliedern bis zu drei  
Arbeitstagen für die Teilnahme an Schulung- und Bildungsver-
anstaltungen (§ 17 MBG S. 4, § 2 WahlO)

1.5. Definition der Wahlberechtigung  
(aktives Wahlrecht)

Wahlberechtigt zum Personalrat sind alle Lehrkräfte der Schule. 
Der Begriff »Lehrkräfte« bestimmt sich nach § 34 Schulgesetz  
(§§ 11, 78 Abs. 2 MBG). Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
sind »Lehrkräfte« im Sinne des MBG (§ 11 Abs. 4 MBG). »Querein-
steigerInnen« gehören zu den LiV und haben daher ein Wahlrecht. 
Ebenso verhält es sich mit den Seiten- und DirekteinsteigerInnen.

Wer zu einer Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr wahl-
berechtigt, sobald die Abordnung länger als drei Monate gedau-
ert hat; im gleichen Zeitpunkt verliert sie/er das Wahlrecht bei 
der bisherigen Dienststelle. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass 
die/der Beschäftigte spätestens innerhalb von weiteren drei Mo-
naten in die alte Dienststelle zurückkehren wird. Dies gilt eben-
falls nicht für Beschäftigte, die als Mitglieder im HPR(L) von ihren 
Aufgaben freigestellt sind, sowie für Beschäftigte, die an Lehr-
gängen teilnehmen (§ 11 Abs. 2 MBG).

Beschäftigte, die in mehreren Dienststellen eingesetzt werden, 
sind nur in der Dienststelle wahlberechtigt, in der sie überwie-
gend tätig sind. Bei anteilig gleicher Tätigkeit sind sie nur in ihrer 
Stammdienststelle wahlberechtigt (§ 11 Abs. 3 MBG).

Lehrerinnen im Mutterschutz besitzen uneingeschränkt das 
Wahlrecht.

Lehrkräfte in Elternzeit sind während der ersten sechs Monate 
der Elternzeit wahlberechtigt und danach nicht mehr (§ 11 Abs. 1  
S. 3 MBG), soweit sie keine Teilzeittätigkeit beim bisherigen  
Arbeitgeber ausüben. Diese beiden Voraussetzungen müssen 
vom Wahlvorstand geprüft werden.

Beschäftigte, die am Wahltag länger als sechs Monate unter 
Wegfall der Bezüge beurlaubt sind, sind nicht wahlberechtigt  
(§ 11 Abs. 2 S. 3 MBG). Im Umkehrschluss behalten Beschäftigte, 
die unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt sind, das Wahlrecht. 
Dies können z.B. für den Auslandschuldienst oder für ein Studium 
beurlaubte Lehrkräfte sein. Auch wenn das Wahlrecht von Lehr-
kräften im Auslandschuldienst in der Regel eher selten ausgeübt 
werden dürfte, kann ihre korrekte Erfassung bei der Ermittlung 
der Größe und der Zusammensetzung des Personalrats von Be-
deutung sein.

Lehrkräfte von Förderzentren, die ganz oder teilweise in inte-
grativen Maßnahmen an anderen Schulen arbeiten, sind nicht 
abgeordnet, sie wählen an der Stammschule, d.h. am Förder-
zentrum.

Für das Wahlrecht gemäß § 11 MBG wird keine wöchentliche 
Mindestpflichtstundenzahl in der Wahlordnung vorausgesetzt.

Lehrkräfte, deren Arbeitsvertrag von vornherein auf eine Zeit-
dauer von weniger als einem Jahr begrenzt ist, sind nicht wahl-
berechtigt zum Personalrat (§§ 11 Abs. 6, 75 Abs. 1 S. 3 MBG). Für 
diese kurzfristig Beschäftigten gilt: Sind an einer Dienststelle min-
destens fünf »nicht ständig Beschäftigte« tätig, wählen diese eine 
Vertretung der »nicht ständig Beschäftigten«. Ihre Zusammen-
arbeit mit dem Personalrat ist in § 75 Abs. 4 MBG näher erläutert.
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Ob für befristet Beschäftigte ggf. doch eine Wahlberechtigung 
zum Personalrat vorliegt muss vom Wahlvorstand anhand des 
jeweiligen Einzelfalls in eigener Verantwortung geprüft werden. 
Dabei werden sicherlich

• die Vermutung, ob sich ein weiterer Vertrag oder die Verbeam-
tung anschließt,

• das Datum des Vertragsbeginns (1. Schultag nach den Ferien) 
und des Vertragsendes (letzter Schultag vor den Ferien) und

• die Vertragsvergabe gleich im Anschluss an den Vorbereitungs-
dienst eine Rolle spielen.

»SeiteneinsteigerInnen« haben in der Regel einen auf zwei 
Jahre befristeten Vertrag, so dass sie das volle Wahlrecht be-
sitzen.

KollegInnen, die sich in der Freistellungsphase des Sabbat-
jahres befinden, sind wahlberechtigt. Das »Sabbatjahr« gilt als 
eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung.

Beschäftigte, die sich in der Freistellungsphase der Altersteil-
zeit befinden und noch nicht im Ruhestand sind, sind nicht wahl-
berechtigt. Hintergrund ist der Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) vom 15.05.2002, bei dem es bei einem 
Angestellten um das Erlöschen der Mitgliedschaft im Personalrat 
ging. Das BVerwG führt folgendes aus:

»Die Mitgliedschaft eines Angestellten im Personalrat erlischt 
mit Beginn der Freistellungsphase des nach dem Blockmodell ver-
einbarten Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Denn ein solcher An-
gestellter wird zu dem genannten Zeitpunkt aus der Dienststelle, 
bei der der Personalrat gebildet ist, ausgegliedert. Dies führt nicht 
nur zum Verlust seines Wahlrechts und seiner Wählbarkeit zum 
Personalrat, sondern darüber hinaus auch gemäß § 29 Abs. 1 
Nr. 4 BPersVG zur Beendigung seiner Mitgliedschaft in diesem 
Gremium.«

Zwar ist der Beschluss auf der Grundlage des Bundespersonal-
vertretungsgesetzes und für einen Angestellten gefasst worden. 
Der Sachverhalt ist aber auf der Grundlage des Mitbestimmungs-
gesetzes für BeamtInnen als gleich zu beurteilen, da die ihnen 
zugrunde liegenden gesetzlichen Regelungen identisch sind.

Lehrkräfte in der Freistellungsphase haben demnach kein 
Wahlrecht, weil sie mit Beginn der Freistellungsphase endgültig 
aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz können sich dann ergeben, wenn Lehrkräfte während 
der Freistellungsphase in der Schule arbeiten.

Beschäftigte, die sich in einer Beurlaubung bis zum Beginn des 
Ruhestands befinden, sind ebenfalls nicht wahlberechtigt, weil 
sie ebenfalls aus dem aktiven Dienst ausscheiden.

Studierende, die im Rahmen der ersten Phase der LehrerInnen- 
Ausbildung ein Praktikum oder ein Praxissemester an einer 
Schule ableisten, sind keine Beschäftigten der Dienststelle und 
haben folglich kein Wahlrecht. Dies gilt auch, wenn sie im Rahmen 
des Schulpraktikums im Unterricht eingesetzt werden.

Ebenso haben mit der gleichen Begründung TeilnehmerInnen 
an den Freiwilligendiensten kein Wahlrecht.

BeamtInnen sind mit der Ruhestandsversetzung, Tarifbeschäf-
tigte mit der Verrentung (zunächst) endgültig aus dem aktiven 
Dienst des Landes ausgeschieden und damit nicht mehr wahl-
berechtigt. Denkbar ist jedoch, dass sie aufgrund eines neuen 
Arbeitsvertrages als SeniorexpertIn erneut an einer Schule tätig 
werden. Dann gilt, dass die Fragen des Wahlrechts wie bei sons-
tigen Tarifbeschäftigten zu beurteilen sind.

SchulassistentInnen haben bei Erfüllung der sonstigen Be-
dingungen das aktive und passive Wahlrecht, wenn das Land  
Schleswig-Holstein ihr Arbeitgeber ist. Dieses hat das Ministe-
rium gegenüber dem HPR(L) in einem Schreiben vom 08.11.2018 
klargestellt. Kein Wahlrecht zum Personalrat der Schule haben 
SchulassistentInnen, wenn sie vom Schulträger oder von einem 
freien Träger eingestellt wurden. Diese Beschäftigten üben ihr 
Wahlrecht beim jeweiligen Arbeitgeber aus.

SchulbegleiterInnen und SchulsozialarbeiterInnen werden 
grundsätzlich nicht vom Land Schleswig-Holstein eingestellt,  
deshalb haben sie an den Schulen kein Wahlrecht.

1.6. Definition der Wählbarkeit  
(passives Wahlrecht)

Es gilt grundsätzlich: Wählbar sind alle Wahlberechtigten, 
die am Wahltag seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ih-
rer obersten Dienstbehörde angehören und seit einem Jahr im  
öffentlichen Dienst beschäftigt sind (§ 12 Abs. 1 MBG).

Lehrkräfte sind auch an solchen Schulen wählbar, die weniger 
als ein Jahr bestehen oder neu geordnet wurden, sofern sie an 
ihren bisherigen Schulen wählbar waren (§ 12 Abs. 4 MBG).

Nicht wählbar für den Personalrat ihrer Dienststelle sind deren 
LeiterInnen und ihre ständigen VertreterInnen (§ 12 Abs. 3 S. 1 
MBG). Sie sind aber im Rahmen der Stufenvertretung für den 
BPR oder den HPR(L) wählbar (Umkehrschluss aus dem Wortlaut 
des § 12 Abs. 3 MBG). Das gleiche gilt für Beschäftigte, die zu 
einer Dienststelle abgeordnet sind und in der bisherigen Dienst-
stelle keinen Dienst leisten, sobald die Abordnung länger als drei  
Monate gedauert hat (§ 12 Abs. 3 S. 2 MBG).

KoordinatorInnen gehören nach § 10 MBG nicht zur »Dienst-
stellenleitung«, sie sind deshalb auf der Ebene der Schule grund-
sätzlich wählbar.

Ein/e Beschäftigte/r, der/die dem Wahlvorstand angehört, 
kann als BewerberIn für den Personalrat vorgeschlagen wer-
den. Hier gibt es in der Wahlordnung keine einschränkende 
Bestimmung.

1.7. Verhältnis- oder Mehrheitswahl

Die Wahl wird nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 
nach d’Hondt durchgeführt, wenn mehrere gültige Wahlvor-
schläge (Listenwahl) eingereicht werden. Wird nur ein Wahlvor-
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schlag (ggf. auch mit mehreren KandidatInnen) eingereicht, so 
findet die Wahl nach Mehrheitswahlrecht statt.

Besteht der Personalrat nur aus einer Person, so erfolgt die 
Wahl ebenfalls nach Mehrheitswahlrecht (§ 15 Abs. 3 WahlO).

1.8. Einreichung von Wahlvorschlägen

Zur Wahl des Personalrates können die wahlberechtigten  
Beschäftigten und jede in der Dienststelle vertretene Gewerk-
schaft Wahlvorschläge machen. Die Wahlvorschläge sind inner-
halb von zwei Wochen nach dem Erlass des Wahlausschreibens 
einzureichen (§ 9 WahlO).

Jeder Wahlvorschlag wird nach Geschlechtern getrennt und 
muss mindestens jeweils so viele BewerberInnen enthalten, wie 
zu wählen sind (§ 10 Abs. 1 WahlO). Dabei sollen auch die ver-
schiedenen Beschäftigungsarten der in der Dienststelle tätigen 
Beschäftigten berücksichtigt werden (10 Abs. 1 S. 2 WahlO). Für 
den Fall, dass für ein Geschlecht kein Sitz vorgesehen ist (§ 7 
WahlO), können die Wahlvorschläge auch BewerberInnen des in 
der Minderheit befindlichen Geschlechts enthalten. Wenn der 
Personalrat aus nur einer Person besteht (§ 33 WahlO), muss der 
Wahlvorschlag mindestens eine Bewerberin und einen Bewer-
ber enthalten, wenn unter den wählbaren Beschäftigten beide 
Geschlechter vertreten sind (Rückschluss aus § 33 Abs. 2 WahlO).

Die Namen der einzelnen Bewerberinnen sind links auf dem 
Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und mit fortlaufenden 
Nummern zu versehen. Die Namen der Bewerber sind rechts auf-
zuführen und ebenfalls mit fortlaufenden Nummern zu versehen. 
Außer dem Familiennamen sind der Vorname, das Geburtsdatum 
und die Amts- oder Berufsbezeichnung anzugeben (§ 10 Abs. 2 
WahlO).

Jeder Wahlvorschlag der wahlberechtigten Beschäftigten muss 
von mindestens einem Zwanzigstel, jedoch mindestens von drei 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein (§ 10 Abs. 3 WahlO).

Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, in welcher  
Reihenfolge die Beschäftigten zur Vertretung des Vorschlages 
gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von  
Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt 
sind. Fehlt eine Angabe darüber, gilt die-/derjenige als berechtigt, 
die/der an erster Stelle unterzeichnet hat (§ 10 Abs. 4 WahlO).

Der Wahlvorschlag einer in der Dienststelle vertretenen Ge-
werkschaft ist gültig (§ 10 Abs. 5 S. 1 WahlO), wenn er von einer/m 
Beauftragten der Gewerkschaft unterschrieben ist (§ 10 WahlO). 
Hinter den Namen der BewerberInnen kann ihre Gewerkschafts-
zugehörigkeit vermerkt werden (§ 10 Abs. 6 S. 1 HS 2 WahlO).

Jede/r BewerberIn kann für die Wahl des Personalrates nur 
auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. Dem Wahlvor-
schlag ist die schriftliche Zustimmung der in ihm aufgeführten 
BewerberInnen zur Aufnahme in den Wahlvorschlag beizufügen. 
Jede/r vorschlagsberechtigte Beschäftigte kann ihre/seine Unter-
schrift zur Wahl des Personalrates rechtswirksam nur für einen 
Wahlvorschlag abgeben (§ 11 Abs. 3 WahlO).

SchulleiterInnen und ihre ständigen VertreterInnen dürfen 
keine Wahlvorschläge einreichen oder unterzeichnen (§ 15 Abs. 4  
S. 4 MBG). Sie haben sich neutral zu verhalten und sich weder für 
noch gegen einen Wahlvorschlag auszusprechen. Anderenfalls 
beeinflussen sie die Wahl auf unangemessene Weise (§ 16 Abs. 1  
S. 1 MBG).

1.9. Das Höchstzahlenverfahren nach d’Hondt

Gemäß § 7 Abs. 2 der Landesverordnung über die Wahl der 
Personalräte ist folgendes geregelt:

»Die Anzahl der zu wählenden Personalratsmitglieder wird auf 
die Gruppen und innerhalb der Gruppen anteilig entsprechend den 
in der Gruppe vertretenen Geschlechtern verteilt in der Reihen-
folge der Höchstzahlen, die sich durch Teilung der nach § 4 Abs. 1 
ermittelten Zahlen durch 1, 2, 3 usw. ergeben (Höchstzahlenver-
fahren nach d’Hondt).«

Weil die Sitze nach den jeweils erreichten höchsten Zahlen 
vergeben werden, nennt man das Verfahren auch Höchstzahlen-
verfahren. Dieses Verfahren wird bei den Personalratswahlen an 
verschiedenen Stellen angewandt:

1. bei der Verteilung der Sitze auf verschiedene Gruppen (z.B. im 
HPR(L)),

2. bei der Berechnung der Anzahl der Frauen- bzw. Männer-
stimmenanzahl,

3. bei der Berechnung der Sitzverteilung, wenn mehrere Listen 
für einen Personalrat kandidiert haben.

Beispiel 1: Verteilung der Stimmen auf Frauen und Männer:

In diesem Fall haben die Wahlberechtigten bei der Stimm-
abgabe drei Stimmen für Kandidatinnen und zwei Stimmen für 
die Kandidaten.

Die Zusammensetzung des Personalrates kann aber durch die 
tatsächliche Wahlentscheidung von der quotierten Stimmabgabe 
abweichen.

Beispiel 2: Sitzverteilung auf drei kandidierende Listen:

Es sind 7 Sitze zu vergeben. Die Liste A hat 110 Stimmen, die 
Liste B 85 Stimmen und die Liste C 35 Stimmen erhalten. Die 
Ergebnisse der Listen werden nebeneinander geschrieben und 

Anzahl der wahl-
berechtigten Frauen

Anzahl der wahl-
berechtigten Männer

Mitgl. im 
Personal-

rat

37 19 5

Teiler Höchst-
zahl

Teiler Höchst-
zahl

37:1 37,0 (1.) 19:1 19,0 (2.)

37:2 18,5 (3.) 19:2 9,5 (5.)

37:3 12,3 (4.) 19:3 6,3

37:4 9,3
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Teil 2: Vor der Wahl
2. Vorbereitung der Wahl

2.1. Bestellung des Wahlvorstandes

Spätestens zwölf Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt 
der Personalrat drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand, von  
denen eine/r als Vorsitzende/r ernannt wird (§ 1 Abs. 1 S. 1 
WahlO).

Es ist ratsam, zusätzlich eine gleiche Anzahl von Ersatzmitglie-
dern zu bestellen, da der Wahlvorstand nur dann beschlussfähig 
ist, wenn alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder anwesend sind  
(§ 3 S. 1 WahlO).

Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder und etwa-
iger Ersatzmitglieder unverzüglich nach seiner Bestellung in der 
Dienststelle durch Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
bekannt (§ 2 Abs. 4 WahlO).

Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Beschäftigte als Wahl-
helferInnen zu seiner Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stimmzählung be-
stellen (§ 2 Abs. 2 HS 1 WahlO).

Bei der Bestellung des Wahlvorstandes sind keine Wahl-
berechtigten ausgeschlossen. Es können sowohl Mitglieder 
des Per sonalrats, Mitglieder der Schulleitung wie auch spätere  
KandidatInnen als Mitglieder des Wahlvorstands benannt  
werden.

2.2. Geschäftsführung des Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehr-
heit. Stimmenthaltung ist zulässig. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt (§ 3 S. 2, 3 WahlO). Über alle wichtigen Ent-
scheidungen des Wahlvorstandes sind Niederschriften anzufer-
tigen. Einsprüche sind schriftlich zu beantworten (§§ 5 Abs. 2  
S. 2, 16; S. 1 WahlO). Die Wahlunterlagen (Niederschriften,  
Bekanntmachungen, Stimmzettel, usw.) werden vom Personalrat 
aufbewahrt (§ 27 S. 1 WahlO).

Um den Wahlvorständen die Arbeit zu erleichtern, hat die 
GEW Muster und Vordrucke für das Wahlausschreiben, für 
Wahlvorschläge und Zustimmungserklärungen entwickelt (siehe  
Anlagen).

2.3. Aufgaben des Wahlvorstandes

2.3.1. Feststellung der Zahl der Wahlberechtigten
(WählerInnen-Verzeichnis)

Der Wahlvorstand stellt die Anzahl der Wahlberechtigten und 
ihre Verteilung auf die Geschlechter fest und stellt ein Verzeichnis 
der Wahlberechtigten (WählerInnen-Verzeichnis) getrennt nach 
Geschlechtern auf. Er hat bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
das WählerInnen-Verzeichnis auf dem Laufenden zu halten. Das 
WählerInnen-Verzeichnis oder eine Abschrift ist unverzüglich 

dann fortlaufend zunächst durch 1, dann durch 2, durch 3, durch 
4 usw. geteilt.

In der Tabelle ist die Ordnungsnummer des auf die jeweilige 
Höchstzahl entfallenden Sitzes in Klammern angegeben.

Ergebnis:

Die Listen A und B erhalten jeweils 3 Sitze, die Liste C erhält 
einen Sitz. Dass die Listen A und B trotz unterschiedlichem Stimm-

ergebnis die gleiche Sitzzahl haben, ist das Produkt des Systems 
der Verhältniswahl und seiner Berechnung nach d’Hondt. Wollte 
man die Ergebnisse exakt wiedergeben, müssten Teil-Personal-
ratsmitglieder in den Personalrat einziehen – der Mensch ist aber 
nicht teilbar. Innerhalb der Listen werden die Plätze auf die Kol-
legInnen verteilt, die innerhalb ihrer Listen – unabhängig vom 
Geschlecht – die meisten Stimmen erhalten haben. So kann es zu 
einer von der quotierten Stimmabgabe abweichende Zusammen-
setzung des Personalrates mit Frauen und Männern kommen.

Liste A: 110 Stimmen Liste B: 85 Stimmen Liste C: 35 Stimmen

Teiler Höchstzahl Teiler Höchstzahl Teiler Höchstzahl

110 : 1 = 110 (1.) 85 : 1 = 85 (2.) 35 : 1 = 35 (6.)

110 : 2 = 55 (3.) 85 : 2 = 42,5 (4.) 35 : 2 = 17,5

110 : 3 = 36,67 (5.) 85 : 3 = 28,33 (7.) 35 : 3 = 11,67

110 : 4 = 27,5 85 : 4 = 21,25 35 : 4 = 8,75

110 : 5 = 22 85 : 5 = 17 35 : 5 = 7

Zahl der Sitze: 3 3 1
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nach Einleitung der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an 
geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen (§ 4 WahlO). Während es 
bisher in der Wahlordnung keine Hinweise gibt, welche Daten der 
Wahlberechtigten im Verzeichnis aufzunehmen und zu veröffent-
lichen sind, gibt es in der Fassung der in der Novellierung befind-
lichen Wahlordnung Vorgaben: Die Wahlberechtigten sollen mit 
Familienname, Vorname und Geburtsdatum in alphabetischer 
Reihenfolge aufgeführt werden. Die Abschrift, die zur Einsicht 
ausliegt, soll die Geburtsdaten der Wahlberechtigten nicht ent-
halten. Die GEW wird die Neufassung der Wahlordnung auf ihrer 
Homepage www.gew-sh.de veröffentlichen.

Jede/r Beschäftigte kann beim Wahlvorstand schriftlich  
innerhalb einer Woche seit Auslegung des WählerInnen-Verzeich-
nisses Einspruch gegen seine Richtigkeit einlegen. Über den Ein-
spruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich (§ 5 Abs. 1, 
Abs. 2 S. 1 WahlO).

2.3.2. Feststellung der Größe des Personalrates

Der Wahlvorstand stellt anhand der Anzahl der Wahlberech-
tigten die Größe des zu wählenden Personalrats fest (siehe  
Kapitel 1.2.).

Außerdem ermittelt er unter Anwendung des Höchstzahlen-
verfahrens nach d’Hondt die Anzahl der zu vergebenen Stimmen 
für Frauen und Männer (siehe Kapitel 1.9.). Bei einem Personal-
rat mit nur einem Mitglied kann eine Männerstimme oder eine  
Frauenstimme vergeben werden.

2.3.3. Erlass des Wahlausschreibens

Spätestens sechs Wochen vor dem letzten Tag der Stimm-
abgabe erlässt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben. Es ist 
von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterschrei-
ben (§ 8 Abs. 1 WahlO).

Der Wahlvorstand hat eine Abschrift oder einen Abdruck des 
Wahlausschreibens und der Wahlordnung vom Tag des Erlasses 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe an einer den Wahlberechtig-
ten zugänglichen Stelle auszuhängen (§ 8 Abs. 3 WahlO).

In Schleswig-Holstein ist nicht geregelt, dass dieser »Aushang« 
in digitaler Form erfolgen kann. Solange es eine solche Rechts-
vorschrift nicht gibt, muss der »Aushang« in konventioneller 
Form – also als Papier – erfolgen. Eine digitale Veröffentlichung 
kann selbstverständlich als zusätzliches Angebot erfolgen. Ein 
Abweichen von dieser Vorgehensweise kann dazu führen, dass 
Ein sprüche gegen die Wahl erfolgreich sind.

Offensichtliche Fehler des Wahlausschreibens können vom 
Wahlvorstand jederzeit berichtigt werden.

Mit Erlass des Wahlausschreibens ist die Wahl eingeleitet  
(§ 8 Abs. 4 WahlO). Das Wahlausschreiben informiert die Wahl-
berechtigten über alle wesentlichen Punkte der Wahldurch-
führung (siehe Anlage).

2.3.4. Behandlung der Wahlvorschläge

Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvorschlägen Tag 
und Uhrzeit des Eingangs und überprüft, ob alle Bedingungen 
erfüllt sind. Ungültige oder nicht fristgerecht eingereichte Wahl-
vorschläge gibt der Wahlvorstand unter Angabe der Gründe un-
verzüglich zurück. Fehlerhafte Wahlvorschläge gibt der Wahlvor-
stand zurück mit der Auflage, die beanstandeten Mängel inner-
halb einer Frist von drei Tagen zu beseitigen. Nichteinhaltung der 
Frist hat nachstehende Folgen:

• Ein/e BewerberIn, die/der mit ihrer/seiner schriftlichen Zustim-
mung auf mehreren Wahlvorschlägen benannt ist, wird von 
sämtlichen Wahlvorschlägen gestrichen.

• Wer mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet hat, muss erklä-
ren, welche Unterschrift gelten soll. Ansonsten wird sie/er von 
allen Wahlvorschlägen bis auf den, der zuerst eingegangenen 
ist, gestrichen.

• In allen anderen Fällen ist der gesamte Wahlvorschlag ungültig.

Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der Einreichungs-
frist mit Ordnungsnummern versehen (Vorschlag 1, 2, ...). Die  
Reihenfolge der Ordnungsnummern wird durch Los bestimmt. 
Die VertreterInnen der Wahlvorschläge sind zur Losentscheidung 
rechtzeitig einzuladen (§ 14 WahlO).

Unverzüglich nach Ablauf der genannten Fristen, spätestens 
jedoch eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe gibt der Wahl-
vorstand die als gültig anerkannten Wahlvorschläge unter An-
gabe der Geburtsjahrgänge der BewerberInnen durch Aushang 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe an den gleichen Stellen wie 
das Wahlausschreiben bekannt. Bei Wahlvorschlägen, die gemäß 
§ 12 Abs. 6 WahlO als gültig anerkannt worden sind, erläutert 
der Wahlvorstand unter Angabe der vom Wahlvorschlagsträger 
genannten Gründe, warum diese ein Abweichen von § 10 Abs. 1 
WahlO rechtfertigen (§ 15 Abs. 1 WahlO).

Bei vergangenen Personalratswahlen haben z.B. folgende 
Gründe zur Akzeptanz geführt:

• an kleinen Dienststellen gibt es nicht ausreichend BewerberIn-
nen, die für eine Kandidatur zur Verfügung stehen;

• das in der Minderzahl befindliche Geschlecht will nicht kandi-
dieren.

Auf Ebene der BPR bzw. des HPR(L) sind solche Gründe eben-
falls zu prüfen, aber nach Auffassung der GEW eher nicht zu ak-
zeptieren. Die bei der Wahl antretenden Gewerkschaften und 
Verbände haben eine ausreichende Anzahl von Mitgliedern. Des-
halb müssen sie in der Lage sein, vollständige Listen einzureichen.

Die Namen der UnterzeichnerInnen der Wahlvorschläge  
werden nicht bekannt gemacht (§ 15 Abs. 2 WahlO).

Ist nach Ablauf der genannten Fristen kein gültiger Wahlvor-
schlag eingegangen, so gibt der Wahlvorstand dies sofort durch 
Aushang bekannt. Gleichzeitig fordert er zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von einer Woche auf 
und weist darauf hin, dass ohne Vorlage eines gültigen Wahl-
vorschlages kein Personalrat gewählt werden kann. Gehen auch 
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innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge nicht ein, so gibt 
der Wahlvorstand sofort bekannt, dass diese Wahl nicht statt-
finden kann (§ 13 Abs. 3 Ziffer 2 WahlO).

2.3.5. Erstellung der Stimmzettel für die Wahl des Personalrates 
mit einem Mitglied

Auf dem Stimmzettel werden links die Bewerberinnen und 
rechts die Bewerber aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer 
Reihenfolge unter Angabe von Familienname, Vorname, Amts- 
oder Berufsbezeichnung übernommen (§ 33 Abs. 2 WahlO). Es 
findet Mehrheitswahl statt.

2.3.6. Erstellung der Stimmzettel für die Wahl eines
Personalrates mit mehreren Mitgliedern

Werden mehrere Listen eingereicht, sind auf dem Stimmzettel 
die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der ausgelosten Num-
mern unter Angabe von Familienname, Vorname, Amts- oder 
Berufsbezeichnung der Bewerberinnen (links) und der Bewerber 
(rechts) untereinander aufzuführen (§ 28 Abs. 2 S. 1 WahlO). Der 
Wahlvorstand kann auch entscheiden, dass die Vorschlagslisten 
nebeneinander auf dem Stimmzettel aufgeführt werden.

Bei Listen, die mit der Gewerkschaftsbezeichnung oder mit 
einem Kennwort versehen sind, ist auch die Gewerkschafts-
bezeichnung oder das Kennwort anzugeben (§ 28 Abs. 2, S. 3 
WahlO). Auf dem Stimmzettel wird vermerkt, wie viele Namen 
von Bewerberinnen und wie viele Namen von Bewerbern der/die 
WählerIn jeweils höchstens ankreuzen darf (Quotierung anhand 
des Verhältnisses von Frauen und Männern in der Dienststelle) 
(§ 28 WahlO Abs. 5 WahlO). Es wird ebenfalls vermerkt, dass 
die Möglichkeit besteht, durch ein Kreuz (»Superkreuz«) eine ge-
samte Vorschlagsliste zu kennzeichnen und ihr damit insgesamt 
alle Stimmen in der Reihenfolge der Listenplätze zu geben (§ 28 
Abs. 4 WahlO).

Wird nur eine Liste eingereicht, so findet die Mehrheitswahl 
statt (§ 15 Abs. 3 S. 2 MBG). Auf dem Stimmzettel werden links 
die Bewerberinnen und rechts die Bewerber aus dem Wahlvor-
schlag in unveränderter Reihenfolge unter Angabe von Familien-
name, Vorname, Amts- oder Berufsbezeichnung aufgeführt (§ 
31 Abs. 2 WahlO). Auf dem Stimmzettel wird vermerkt, wie viele 
Namen von Bewerberinnen und wie viele Namen von Bewerbern 
der/die WählerIn jeweils höchstens ankreuzen darf (Quotierung  
gemäß Wahlausschreiben anhand des Verhältnisses von Frauen 
und Männern in der Dienststelle) (§ 28 WahlO Abs. 5 WahlO).

2.3.7. Schriftliche Stimmabgabe (Briefwahl)

Wahlberechtigten, die ihre Stimme nicht persönlich abgeben 
können, übersendet der Wahlvorstand auf Verlangen den Stimm-
zettel und den Wahlumschlag sowie einen Freiumschlag. Dieser 
enthält die Anschrift des Wahlvorstandes und als Absender den 
Namen sowie die Anschrift des wahlberechtigten Beschäftigten. 
Zusätzlich erhält er den Vermerk »Schriftliche Stimmabgabe«.

Auf Antrag ist auch ein Abdruck des Wahlausschreibens aus-
zuhändigen oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat die 
Aushändigung oder Übersendung im WählerInnen-Verzeichnis 
zu vermerken. Der/die WählerIn muss ihren/seinen Stimmzettel 
rechtzeitig unter Verwendung der entsprechenden Umschläge 
absenden, damit er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.

Außer den o.a. Unterlagen wird der/dem Wahlberechtigten 
eine vorgedruckte, von ihr/ihm abzugebende Erklärung ausge-
händigt, in der sie/er versichert, dass sie/er den Stimmzettel per-
sönlich ausgefüllt hat. Die unterschriebene Erklärung wird zusam-
men mit dem Wahlumschlag, der den Stimmzettel enthält, in den 
o.a. Freiumschlag gelegt (§ 19 WahlO).

Für die Beschäftigten von Nebenstellen oder Teilen einer 
Dienststelle, die räumlich von dieser entfernt liegen und nicht 
nach § 8 Abs. 2 MBG zur selbständigen Dienststelle erklärt wor-
den sind, kann der Wahlvorstand die Stimmabgabe in diesen  
Stellen durchführen oder die schriftliche Stimmabgabe anordnen 
(§ 21 WahlO).

Wird die schriftliche Stimmabgabe angeordnet, so hat der 
Wahlvorstand den betroffenen Beschäftigten die Unterlagen 
ohne besondere Anforderung zu übersenden (§ 21 WahlO).

Unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe entnimmt der 
Wahlvorstand die Wahlumschläge mit den bis zu diesem Zeit-
punkt eingegangenen Briefumschlägen und legt sie nach Vermerk 
der Stimmabgabe im WählerInnen-Verzeichnis ungeöffnet in die 
Wahlurne (§ 20 WahlO).

Verspätet eingegangene Briefumschläge hat der Wahlvorstand 
mit einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet 
zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Die Briefumschläge sind ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet 
zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten worden ist (§ 20 
Abs. 2 WahlO).

Für Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Beein-
trächtigungen, die dadurch in der Stimmabgabe beeinträchtigt 
sind, enthalten die §§ 18 und 19 WahlO Sonderbestimmungen.
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Der Wahlort und die Zeit der Wahl sind den Wahlberechtigten 
durch das Wahlausschreiben bekannt gegeben worden. Wählen  
kann nur, wer in das WählerInnen-Verzeichnis eingetragen ist  
(§ 17 Abs. 1 S. 1 WahlO).

Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl ge-
wählt (§ 15 Abs. 1 MBG).

3.1. Wahlhandlung – geheime Stimmabgabe

Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, dass die WählerInnen 
den Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen und 
in den Wahlumschlag legen können. Für die Aufnahme der Um-
schläge werden Wahlurnen verwendet. Diese müssen vor Beginn 
der Stimmabgabe vom Wahlvorstand verschlossen werden. Sie 
müssen so eingerichtet sein, dass die eingeworfenen Umschläge 
nicht vor Öffnung der Wahlurne entnommen werden können  
(§ 18 Abs. 1 WahlO).

Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen 
zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend 
sein. Sind WahlhelferInnen bestellt, genügt die Anwesenheit ei-
nes Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines/r Wahlhelfers/in.  
Die/Der WählerIn legt den Umschlag in die Wahlurne oder über-
gibt diesen einem Mitglied des Wahlvorstandes, das ihn in Gegen-
wart der Wählerin oder des Wählers ungeöffnet in die Wahlurne 
legt (§ 18 Abs. 2 WahlO).

Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder das Wahlergebnis 
nicht unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, 
so hat der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahlurne so zu 
verschließen und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Ent-
nahme von Stimmzetteln ohne Beschädigung des Verschlusses 
unmöglich ist. Bei Wiedereröffnung der Wahl oder bei Entnahme 
der Stimmzettel zur Stimmzählung hat sich der Wahlvorstand  
davon zu überzeugen, dass der Verschluss unversehrt ist (§ 18 
Abs. 5 WahlO).

3.2. Ausübung des Wahlrechts

Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem 
Wahlumschlag ausgeübt (§ 17 Abs. 2 WahlO).

Die/Der WählerIn kreuzt auf dem Stimmzettel die Namen der 
BewerberInnen an, für die sie ihre oder für die er seine Stimme 
abgeben will. Es können BewerberInnen aus verschiedenen Vor-
schlagslisten angekreuzt werden (§ 28 Abs. 3 WahlO). Der/Die 
WählerIn darf nicht mehr Namen von BewerberInnen ankreuzen, 
als weibliche und männliche Personalratsmitglieder zu wählen 
sind, sonst sind die Stimmzettel ungültig. Diese Vorgehensweise 
ist rechtlich nicht zu beanstanden. In seinem Beschluss vom 
05.01.2000 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass 
§ 17 Abs. 3 Nr. 3, § 28 Abs. 3 Nr. 2 und § 28 Abs. 4 Satz 4 der Wahl-
ordnung zum MBG SH durch die Verordnungsermächtigung in  
§ 10 Abs. 2 und § 91 Abs. 2 des MBG in einer den Anforderungen 
des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG entsprechenden Weise gedeckt ist. 
Im Falle, dass einem Geschlecht kein Sitz zustehen würde, kann 
auch der Name einer Bewerberin oder eines Bewerbers des in 
der Minderheit befindlichen Geschlechts angekreuzt werden  
(§ 28 Abs. 3 S. 4 WahlO).

Es können auch alle abzugebenden Stimmen durch Kennzeich-
nen einer Vorschlagsliste abgegeben werden (»Superkreuz«).

Ungültig sind Stimmzettel, die nicht in einem Wahlumschlag 
abgegeben sind, aus denen sich der Wille des/r WählerIn nicht 
zweifelsfrei ergibt oder die ein besonderes Merkmal, einen Zu-
satz oder einen Vorbehalt enthalten. Mehrere in einem Umschlag 
für eine Wahl enthaltene Stimmzettel, die gleich lauten, werden 
als eine Stimme gezählt, ungleichlautende sind ungültig (§ 17  
Abs. 3, 4 WahlO).

Teil 3: Durchführung der Wahl
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4.1. Feststellung des Wahlergebnisses

Unverzüglich, spätestens am dritten Tag nach Beendigung der 
Stimmabgabe, stellt der Wahlvorstand das Wahlergebnis fest  
(§ 22 WahlO). Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Wahl-
vorstand die Stimmzettel den Wahlumschlägen und prüft ihre 
Gültigkeit. Der Wahlvorstand zählt

• im Falle der Verhältniswahl, die auf jede Vorschlagsliste und auf 
die einzelnen BewerberInnen innerhalb der Vorschlagslisten 
oder

• im Falle der Mehrheitswahl, die auf jede/n BewerberIn ent-
fallenen gültigen Stimmen zusammen. Stimmzettel, über deren 
Gültigkeit/Ungültigkeit der Wahlvorstand beschließt, weil sie 
zu Zweifeln Anlass geben, sind mit fortlaufender Nummer zu 
versehen und von den übrigen Stimmzetteln gesondert bei den 
Wahlunterlagen aufzubewahren.

Die Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, muss für 
die Beschäftigten zugänglich sein. Ort und Zeitpunkt sind durch 
einen Aushang bekannt zu geben (§ 22 WahlO).

Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvorstand eine Nieder-
schrift an, die von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 
unterzeichnen ist (§ 23 Abs. 1 S. 1 WahlO).

Dem/Der DienststellenleiterIn sowie den Gewerkschaften, 
die Wahlvorschläge gemacht haben, ist eine Abschrift der Wahl-
niederschrift zu übersenden (§ 15 Abs. 7 MBG).

Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis durch zweiwöchigen 
Aushang an den gleichen Stellen wie das Wahlausschreiben be-
kannt (§ 25 S. 1 WahlO). Der Wahlvorstand benachrichtigt die als 
Personalratsmitglieder Gewählten unverzüglich schriftlich von 
ihrer Wahl (§ 24 WahlO).

4.2. Auszählung des »Superkreuzes«

Das »Superkreuz« bedeutet, dass die WählerInnen durch das 
Ankreuzen der Liste insgesamt ihre Stimme ausschließlich einer 
Liste geben und mit einem Kreuz alle Personen im Superkreuz-
bereich einer kandidierenden Liste insgesamt wählen. Wir zeigen 
euch die Auszählung des Superkreuzes im Folgenden an einem 
Beispiel.

Es geht um einen Personalrat, der aus drei Mitgliedern besteht. 
Das Höchstzahlenverfahren nach d’Hondt hat ergeben, dass die  
Beschäftigten zwei Stimmen für Frauen und eine Stimme für  
einen Mann haben. Es treten zwei Listen gegeneinander an. Mit 
dem Superkreuz für eine Liste werden dann die ersten beiden 
Frauen und der erste Mann der Liste mit einem Kreuz für die Liste 
gewählt. Diese drei BewerberInnen  erhalten jeweils eine Stimme 
durch jedes Superkreuz.

Bei der Liste 1 wurde 14 mal das »Superkreuz« gewählt, dazu 
gab es die Abgabe von Stimmen für einzelne KandidatInnen. Bei 

der Auszählung erhalten die oberen zwei Frauen und der obere 
Mann durch das »Superkreuz« je 14 Stimmen, da die WählerInnen 
die Liste als Ganzes gewählt haben. Zusammen mit den Einzel-
stimmen ergibt sich folgendes Ergebnis:

Bei der Liste 2 wurde fünf mal das »Superkreuz« gewählt, dazu 
gab es die Abgabe von Stimmen für einzelne KandidatInnen. Bei 

der Auszählung erhalten die oberen zwei Frauen und der obere 
Mann durch das »Superkreuz« je fünf Stimmen, da die Wähle-
rInnen die Liste als Ganzes gewählt haben. Zusammen mit den 
Einzelstimmen ergibt sich folgendes Ergebnis:

Zunächst muss berechnet werden, welche Liste wie viele Sitze 
erhält. Hier wird das Höchstzahlenverfahren nach d’Hondt an-
gewandt. Erst muss ausgezählt werden, wie viele Stimmen die 
einzelnen Listen erhalten haben. Dazu werden in jeder Liste die 
jeweiligen Frauen- und Männerstimmen addiert: Liste 1 hat dem-
zufolge 58 Stimmen erhalten, Liste 2 31 Stimmen.

Nun wird d’Hondt durch Teilen der jeweiligen Gesamtstimmen-
zahl durch 1, 2, 3, usw. angewandt.

Teil 4: Nach der Wahl

LISTE 1

Frauen Männer

Kandi-
datin

Super-
kreuz

Einzel-
stim-
men

insge-
samt

Kandi-
dat

Super-
kreuz

Einzel-
stim-
men

insge-
samt

1A 14 1 15 1G 14 3 17

1B 14 5 19 1H 0 0 0

1C 0 2 2

1D 0 5 5

1E 0 0 0

1F 0 0 0

41 17

LISTE 2

Frauen Männer

Kandi-
datin

Super-
kreuz

Einzel-
stim-
men

insge-
samt

Kandi-
dat

Super-
kreuz

Einzel-
stim-
men

insge-
samt

2A 5 7 12 2G 5 3 8

2B 5 6 11

23 8

Liste 1: 58 Stimmen Liste 2: 31 Stimmen

58:1 58 (1) 31:1 31 (2)

58:2 29 (3) 31:2 15,5

58:3 19,3 31:3 10,4
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Ergebnis 1: Die Liste 1 erhält zwei Sitze, und die Liste 2 erhält 
einen Sitz.

In einem nächsten Schritt schaut man sich die Ergebnisse  
innerhalb der einzelnen Listen an, um diese drei Sitze auf Per-
sonen zu verteilen.

Ergebnis 2: Bei Liste 1 sind 1B und 1G gewählt, weil sie inner-
halb der Liste diejenigen waren, die die höchste Zahl an Stim-
men erhalten haben. Bei Liste 2 ist 2A gewählt, weil sie inner-
halb der Liste diejenige war, die die höchste Zahl an Stimmen 
erhalten hat.

4.3. Ermitteln des gewählten Personalratsmit-
glieds bei einem Personalrat mit einem Mitglied

Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber, die/der die 
meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das Los (§ 33 Abs. 4 WahlO).

Es gibt mehrere zulässige Losverfahren (durch Rechtsprechung 
abgesichert):

• Los ziehen: In einen Behälter werden zwei gleich aussehende, 
zusammengefaltete Zettel gelegt, auf denen jeweils ein Name 
steht. Der Behälter wird geschüttelt, eine Person zieht (öffent-
lich) einen Zettel. Die Person, deren Zettel gezogen wurde,  
bekommt den Sitz.

• Münzwurf: Der Münzwurf ist zulässig, wenn die Münze min-
destens 50 cm hoch geworfen wird und auf einen harten Un-
tergrund fällt (und nicht etwa mit der Hand aufgefangen wird) 
(VGH Bayern, 13.02.1991).

Unzulässig sind Streichholzziehen und Würfeln, weil dabei die 
Gefahr der Manipulation besteht (OVG Thüringen, 20.03.2001).

4.4. Ermitteln der gewählten Personalrats-
mitglieder bei einem Personalrat mit mehreren 
Mitgliedern

4.4.1. Vorliegen eines Wahlvorschlags

Ist nur ein Wahlvorschlag eingegangen, sind die BewerberIn-
nen in der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenen 
Stimmenzahl gewählt (§ 32 Abs. 1 WahlO). Bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das Los (§ 32 Abs. 3 WahlO).

4.4.2. Vorliegen mehrerer Wahlvorschläge

Sind mehrere gültige Wahlvorschläge eingegangen, werden 
die den einzelnen Vorschlagslisten zustehenden Sitze nach dem 

Höchstzahlenverfahren von d’Hondt (siehe Kapitel 1.9. und 4.2.) 
ermittelt. Ist bei gleichen Höchstzahlen nur noch ein Sitz oder 
sind bei drei gleichen Höchstzahlen nur noch zwei Sitze zu ver-
teilen, so entscheidet das Los (§ 7 Abs. 2 WahlO, s.o.).

Innerhalb der Vorschlagslisten werden die Sitze auf die Bewer-
berInnen in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen-
zahlen verteilt. Haben mehrere BewerberInnen die gleiche Stim-
menzahl erhalten oder sind auf einem Wahlvorschlag weniger 
BewerberInnen, als Sitze vorhanden sind, angekreuzt worden, 
so entscheidet über die Vergabe dieser Sitze zunächst der Listen-
platz und erst nachrangig das Los (§ 29 WahlO). Bei der Vergabe 
der Sitze an die gewählten Mitglieder des Personalrates werden 
die tatsächlichen Stimmergebnisse bei der Wahl herangezogen. 
Gewählt ist – unabhängig von der vorgegebenen Verteilung der 
Stimmabgabe auf Frauen und Männer –, wer tatsächlich mehr 
Stimmen erhalten hat.

4.5. Konstituierende Sitzung  
des neuen Personalrates

Spätestens zehn Arbeitstage nach dem Tag, an dem das Wahl-
ergebnis festgestellt worden ist, hat der Wahlvorstand die Mit-
glieder des Personalrates zur ersten Sitzung einzuberufen (§ 25 
Abs. 1 S. 1 MBG). Unter Leitung des Wahlvorstandes wählen die 
Personalratsmitglieder ihren Vorstand (§ 24 MBG).

4.6. Anfechtung der Wahl

Die Wahl ist anfechtbar, wenn gegen wesentliche Vorschriften 
über das Wahlrecht, die Wahlart oder das Wahlverfahren ver-
stoßen worden ist. Die Wahl bleibt gültig, wenn der Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst haben kann (§ 18 
Abs. 1 MBG).

Jede/r Wahlberechtigte und jede im Personalrat vertretene 
Gewerkschaft sowie die Personen, die zur Personalratswahl 
Wahlvorschläge eingereicht haben, können die Wahl anfechten. 
Zur Anfechtung ist auch die Dienststelle berechtigt. Die Anfech-
tung hat binnen einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses durch Klage gegen den Personalrat beim 
Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht zu erfolgen (§ 18 
Abs. 2 MBG).

Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage führt der 
gewählte Personalrat die Geschäfte, es sei denn, dass das Verwal-
tungsgericht auf Antrag einstweilig eine andere Regelung trifft  
(§ 18 Abs. 3 MBG).
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5.1. Wahl des Bezirkspersonalrates

Der Bezirkswahlvorstand leitet die Wahl des BPR. Die Durch-
führung der Wahl in den einzelnen Dienststellen übernehmen 
die örtlichen Wahlvorstände im Auftrag und nach Richtlinien des 
Bezirkswahlvorstandes (§ 36 Abs. 1 WahlO).

Die örtlichen Wahlvorstände stellen fest, wie viele Wahl-
berechtigte an der Schule beschäftigt sind. Stichtag hierfür ist 
der vorab durch den Bezirkswahlvorstand festgelegte Tag der 
Veröffentlichung des Wahlausschreibens. Außerdem wird die  
Geschlechterverteilung der Wahlberechtigten festgestellt. Die 
örtlichen Wahlvorstände teilen diese Zahlen unverzüglich schrift-
lich dem Bezirkswahlvorstand mit (§ 37 Abs. 1 WahlO).

Die Aufstellung der WählerInnen-Verzeichnisse und die Be-
handlung von Einsprüchen ist Aufgabe der örtlichen Wahl-
vorstände (§ 37 Abs. 2 WahlO).

Die Wahl des BPR soll gleichzeitig mit der Wahl der Personalräte 
stattfinden (§ 35 Abs. 1 WahlO).

Nach der Wahl zählen die örtlichen Wahlvorstände die auf die 
einzelnen Vorschlagslisten und/oder auf die einzelnen Bewer-
berInnen innerhalb der Vorschlagslisten entfallenen Stimmen, 
bei Mehrheitswahl die auf die einzelnen BewerberInnen entfalle-
nen Stimmen. Sie fertigen eine Wahlniederschrift an (§ 44 Abs. 1 
WahlO). Bei der Auszählung ist zu beachten, dass bei der Stimm-
abgabe mit dem »Superkreuz« alle BewerberInnen innerhalb des 
»Superkreuzes« je eine Stimme erhalten. Eine ausführliche Dar-
stellung des Vorgehens findet sich in Kapitel 4.2.

Die Niederschrift ist unverzüglich nach Feststellung des Wahl-
ergebnisses dem Bezirkswahlvorstand als Einschreiben zu über-
senden oder gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen (§ 44 
Abs. 2 S. 1 WahlO).

Die GEW rät dringend von der Weiterleitung der Niederschrif-
ten auf dem Dienstweg ab, da diese hierbei ggf. erst nach der 
offiziellen Auszählung beim Bezirkswahlvorstand eintreffen 
könnten und dadurch ungültig werden. Stattdessen sollten 
die Ergebnisse vorab per Telefon/Fax/Mail mitgeteilt werden.  

Die Niederschriften sollten parallel auf dem Postweg an den 
Bezirkswahlvorstand gesandt werden.

Der Bezirkswahlvorstand zählt unverzüglich die auf jede Vor-
schlagsliste und die auf die einzelnen BewerberInnen innerhalb 
der Vorschlagslisten, wenn Mehrheitswahl stattgefunden hat, die 
auf jede einzelne Bewerberin oder jeden einzelnen Bewerber 
entfallenen Stimmen zusammen und stellt das Ergebnis der Wahl 
fest (§ 44 Abs. 3 WahlO).

Bei der Vergabe der Sitze an die gewählten Mitglieder des 
Bezirkspersonalrates, durch den Bezirkswahlvorstand, werden 
die tatsächlichen Stimmergebnisse bei der Wahl herangezogen.  
Gewählt ist – unabhängig von der vorgegebenen Verteilung der 
Stimmabgabe auf Frauen und Männer –, wer tatsächlich mehr 
Stimmen erhalten hat.

5.2. Wahl des Hauptpersonalrates

Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des HPR(L) (§ 46 
WahlO). Die §§ 35 - 44 WahlO (siehe im Anhang) gelten für die 
Wahl zum HPR(L) entsprechend (§ 45 WahlO).

Neben der Auszählung des Wahlergebnisses für den BPR zählt 
der örtliche Wahlvorstand auch das Ergebnis für den HPR(L) aus. 
Bei der Auszählung ist zu beachten, dass bei der Stimmabgabe 
mit dem »Superkreuz« alle BewerberInnen innerhalb des »Super-
kreuzes« je eine Stimme erhalten. Eine ausführliche Darstellung 
des Vorgehens findet sich unter 4.2.

Die angefertigte Wahlniederschrift wird unverzüglich per Ein-
schreiben an den Bezirkswahlvorstand gesandt (s.o.), der dann 
die zusammengestellten Ergebnisse ebenfalls unverzüglich per 
Einschreiben an den Hauptwahlvorstand weiterleitet (vorab per 
Telefon/Fax/E-Mail).

Wahlvorstände von Berufsbildenden Schulen, Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe, Gymnasien, IQSH und Landesförder-
zentren schicken die Wahlniederschrift unverzüglich per Ein-
schreiben an den Hauptwahlvorstand (vorab per Telefon/Fax/ 
E-Mail) (§§ 45 - 47 WahlO). Die Ergebnisse an diesen Schulen 
werden nicht an den Bezirkswahlvorstand gesandt.

Teil 5:
Wahl des Bezirks- und des Hauptpersonalrates
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Im folgenden Abschnitt haben wir diverse Materialien, die bei 
der Durchführung der Personalratswahlen benötigt werden, ab-
gedruckt. Sicherheitshalber sollte vor der Benutzung der Vor-
drucke auf der Homepage der GEW (www.gew-sh.de) geprüft 
werden, ob sie ggf. wegen der noch nicht abgeschlossenen Ver-
änderung der Wahlordnung in der im Folgenden abgedruckten 
Form noch benutzt werden können.

Wir stellen eine Check-Liste zur Verfügung, die den Wahlvor-
ständen hilft, ihre Aufgaben und die jeweilige Erledigung zu über-
schauen.

Wir haben einen Terminplan für die Wahl des Personalrates an 
der Schule (ohne eingetragene Termine) entwickelt, der anhand 
der jeweils an der Schule geltenden Bedingungen ausgefüllt wer-
den kann. Als Orientierung haben wir einen Muster-Terminplan 
abgedruckt (mit eingetragenen Terminen), an dem man sich bei 
der Erstellung des Schul-Terminplans orientieren kann.

Darüber hinaus sind die notwendigen Formblätter für die 
Durchführung der Personalratswahl als Kopiervorlagen abge-
druckt. Sie stehen zum Download bereit unter www.gew-sh.de.

Des Weiteren haben wir die wesentlichen Rechtsgrundlagen 
für die Durchführung der Wahl abgedruckt. Dabei handelt es sich 
um die für die Wahl relevanten Ausschnitte aus dem »Gesetz 
über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungs-
gesetz Schleswig-Holstein – MBG Schl.-H.)« und um die »Landes-
verordnung über die Wahl der Personalräte (Wahlordnung zum 
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein)«.

Wir hoffen, mit diesem Service die Arbeit der Wahlvorstände 
so zu erleichtern, dass für sie dabei eine wesentliche Zeitersparnis 
zustande gekommen ist.

Teil 6: Anlagen
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Aufgabe fällig am erledigt am

Namen des Wahlvorstands aushängen

WahlhelferInnen bestellen

Terminplan erstellen

Zahl der Wahlberechtigten feststellen

WählerInnen-Verzeichnis erstellen

WählerInnen-Verzeichnis zur Einsicht aushängen

ggf. Entscheidung über Einsprüche gegen das WählerInnen-Verzeichnis

Ermittlung der Zahl der zu wählenden Mitglieder des Personalrates und des Anteils der  
Frauen- und Männerstimmen

Wahlausschreiben erlassen und aufhängen

ggf. Wahlvorschläge mit Mängeln zurückgeben

ggf. Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen gewähren

Wahlvorschläge aushängen

Stimmzettel vorbereiten

ggf. Briefwahlunterlagen versenden

Urnen bereit stellen 

geheime Stimmabgabe ermöglichen (Wahlkabinen)

Wahl durchführen

öffentliche Auszählung durchführen

Feststellung des Wahlergebnisses für den Personalrat der Schule

schriftliche Benachrichtigung der Gewählten

Bekanntgabe des Ergebnisses durch Aushang

Durchführung der konstituierenden Sitzung des Personalrates

Übergabe der Wahlunterlagen an den neu gewählten Personalrat

Feststellung des Wahlergebnisses für den Bezirkspersonalrat (nur für Grundschulen,  
Förderzentren und Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe)

Weiterleitung dieser Wahlniederschrift an den Bezirkswahlvorstand

Feststellung des Wahlergebnisses für den Hauptpersonalrat (L)

Weiterleitung dieser Wahlniederschrift an den Bezirkswahlvorstand für die Wahl an  
Grundschulen, Förderzentren und Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe

Weiterleitung dieser Wahlniederschrift an den Hauptwahlvorstand für die Wahl an  
Berufsbildenden Schulen / Regionalen Bildungszentren, Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, 
Gymnasien und Landesförderzentren

Check-Liste
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Terminplan (Leer-Exemplar)
Nr. Wer? Was? Wann? Wo? Termin

1. WahlO

1.1. Amtierende Personalräte der 
Beruflichen Schulen, Förder-
zentren, Gemeinschaftsschulen 
mit und ohne Oberstufe, Grund-
schulen, Gymnasien, IQSH 
(StudienleiterInnen), Landes-
förderzentren und Regional-
schulen

drei Wahlberechtigte als  
Wahlvorstand bestellen, davon 
eine/n als Vorsitzende/n

spätestens 12 Wochen 
vor Ablauf seiner  
Amtszeit

§ 1

1.2. Sonderfall: SchulleiterIn Personalversammlung ein- 
berufen, wenn 1.1. nicht erfüllt 
wird oder kein PR vorhanden 
ist; PV wählt Wahlvorstand

11 Wochen vor Ablauf 
der Amtszeit des PR

§ 1

Vor der Wahl

2. Wahlvorstand Wahl einleiten: Namen des 
Wahlvorstandes aushängen; 
WahlhelferInnen bestellen,  
Terminplan erstellen

unverzüglich nach der 
Einsetzung

§ 2

3. Wahlvorstand Zahl der Wahlberechtigten fest-
stellen; WählerInnen-Verzeich-
nis erstellen, ständig korrigieren 
und zur Einsicht aushängen 
(nach der neuen Wahlordnung 
– bei Drucklegung noch nicht in 
Kraft – soll der Aushang ohne 
Geburtsdatum erfolgen)

unverzüglich nach  
Einleitung der Wahl

§ 4

4.

4.1 alle Beschäftigten evtl. Einsprüche gegen das 
WählerInnen-Verzeichnis

innerhalb einer Woche 
nach Bekanntgabe

§ 5

4.2. Sonderfall: Wahlvorstand schriftliche Mitteilung der 
Entscheidung über Einsprüche

spätestens einen Tag 
vor Beginn der Stimm-
abgabe

§ 5

5. Wahlvorstand Ermittlung der Zahl der zu  
wählenden PR-Mitglieder

sofort nach der  
Einsetzung

§ 7
i.V.m.
§ 13 MBG

6. Wahlvorstand Wahlausschreiben erlassen spätestens 6 Wochen 
vor dem letzten Tag der 
Stimmabgabe

§ 8

7.

7.1. Wahlberechtigte und 
Gewerkschaften

Wahlvorschläge einreichen innerhalb von zwei 
Wochen nach Erlass des 
Wahlausschreibens

§§ 9-11

7.2. Sonderfälle: Wahlvorstand Wahlvorschläge mit Mängeln 
zurückgeben

unverzüglich nach 
Eingang der Wahl-
vorschläge verbunden 
mit dem Hinweis, die 
Mängel innerhalb von 
drei Arbeitstagen zu 
beseitigen

§ 12

7.3. EinreicherInnen Mängel beseitigen innerhalb von drei 
Arbeitstagen nach der 
Beanstandung

§ 12
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Nr. Wer? Was? Wann? Wo? Termin

8. Wahlvorstand wenn kein gültiger Wahl-
vorschlag eingegangen ist 

Nachfrist von einer  
Woche einräumen

§ 13

9. Wahlvorstand Wahlvorschläge durch Aushang 
bekannt geben

unverzüglich nach Ab-
lauf der Fristen (siehe 
Nr. 7) Bekanntgabe 
der gültigen Wahl-
vorschläge, spätestens 
eine Woche vor  
Stimmabgabe

§ 15

10. Wahlvorstand Stimmzettel vorbereiten,  
Urnen bereit stellen

spätestens in der  
letzten Woche vor dem 
ersten Wahltag

§ 17

Bei der Wahl

11. alle Wahlberechtigten Wahl für alle Stufen am Wahltag §§ 17-21

Nach der Wahl

12. Wahlvorstand öffentliche Auszählung 
und Feststellung des Wahl-
ergebnisses

unverzüglich,  
spätestens am dritten 
Tag nach Beendigung 
der Stimmabgabe

§ 22
§ 23

13. Wahlvorstand schriftliche Benachrichtigung 
der Gewählten

unverzüglich nach Fest-
stellung des Ergebnisses

§ 24

14. Wahlvorstand Bekanntgabe des Ergebnisses 
durch zweiwöchigen Aushang; 
Übergabe der Wahlunterlagen 
an den neuen PR

nach Feststellung des 
Ergebnisses

§ 25
§ 27

15. Wahlvorstand Weiterleitung der Wahl-
niederschriften je nach Schulart 
an den Bezirkswahlvorstand 
(Grund-, Regional-, Gemein-
schaftsschulen ohne Oberstufe 
und Förderzentren) bzw. an den 
Hauptwahlvorstand 
(Gymnasien, Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe, Berufs-
bildende Schulen)

§ 44
§ 45

16. Wahlvorstand konstituierende Sitzung des 
neuen Personalrates

innerhalb von zehn  
Arbeitstagen nach  
Feststellung des Wahl-
ergebnisses

17. neuer Personalrat Wahlunterlagen aufbewahren bis zur nächsten Wahl § 27
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Muster-Terminplan (mit Terminvorschlägen)

Die GEW hat nach bestem Wissen einen Muster-Terminplan  
zusammengestellt. Entsprechend des Beschlusses des Haupt-
wahlvorstandes (HWV) gehen wir bei den nachfolgenden Frist-
berechnungen davon aus, dass die Wahl am 06.-07.05.2019 
durchgeführt wird. Weiterhin gehen wir bei der »unverzüglich« 
zu erfolgenden Feststellung des Wahlergebnisses davon aus, dass 
der Wahlvorstand der Schule die öffentliche Auszählung sofort 
nach dem Ende des Wahlvorgangs vornimmt, also am 07.05.2019. 
Die schriftliche Benachrichtigung über die Wahl erfolgt am 
08.05.2019.

Die von uns dargestellten Termine müssen an jeder Schule 
anhand der jeweils »vor Ort« vorhandenen Bedingungen ange-
passt werden.

Für die Fristberechnungen finden nach § 49 WahlO die §§ 187 
bis 193 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) entsprechende Anwen-
dung. Das bedeutet:

§ 187 Abs. 1 BGB und § 188 Abs. 2 BGB regeln, dass eine von 
einem Ereignis in Lauf gesetzte Frist, die nach Wochen bestimmt 
ist, mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche endet, 
welcher durch seine Benennung dem Tage entspricht, in den das 
Ereignis fällt. Hier ein Beispiel:

Beispiel 1: Als letzter Tag der Stimmabgabe ist der 07.05.2019 
vorgesehen. Das Wahlausschreiben ist spätestens sechs Wochen 
vor dem letzten Tag der Stimmabgabe zu erlassen. Zwischen dem 
Tag des Erlasses des Wahlausschreibens und dem letzten Tag der 
Stimmabgabe müssen volle sechs Wochen liegen. Diese Sechs-
Wochen-Frist endet deshalb am 26.03.2019. An diesem Tag sollte 
deshalb spätestens das Wahlausschreiben erlassen werden. Der 
Hauptwahlvorstand hat für die Veröffentlichung des Wahlaus-
schreibens für die Wahl des HPR(L) einen deutlich früheren Ter-
min gewählt, nämlich den 10.01.2019. Für das Wahlausschreiben 
für die Wahl zum Personalrat der Schule reicht ein Termin im 
Februar, z.B. der 18.02.2019. Die Wahlen finden dennoch gemein-
sam im Mai statt.

Nach § 187 Abs. 1 BGB wird, wenn für den Anfang einer Frist 
ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt 
maßgebend ist, bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitge-
rechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt.

Beispiel 2: Beanstandet etwa der Wahlvorstand gegenüber 
der/dem ListenvertreterIn, dass die schriftliche Zustimmung  
einer/s BewerberIn zur Aufnahme in den Wahlvorschlag nicht 
vorliegt, so wird der Tag, an dem die Beanstandung dem Listen-
vertreter zugeht, bei der Berechnung der Mängelbeseitigungs-
frist von drei Arbeitstagen nicht mitgezählt.

Fällt der letzte Tag einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetz-
lichen Feiertag oder einen Samstag, so endet die Frist nach § 193 
BGB erst am nächsten Werktag. Ist eine Frist nach Arbeitstagen 
zu berechnen, so zählen die Wochentage Montag bis Freitag. 
Gesetzliche Feiertage werden nicht mitgerechnet.

Bei den Fristberechnungen im Rahmen der Wahlordnung wird 
an verschiedenen Stellen der Begriff »unverzüglich« benutzt. 
»Unverzüglich« ist jede Handlung, die ohne schuldhaftes Zögern 
erfolgt. Die in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB vorgenommene Legaldefi-
nition des Begriffes gilt für das gesamte deutsche Recht. Entschei-
dend für die Unverzüglichkeit ist nicht die objektive, sondern die 
subjektive Zumutbarkeit des alsbaldigen Handelns. Nicht erfor-
derlich ist, dass die Handlung sofort vorgenommen wird. Dem/
Der Handelnden steht eine angemessene Überlegungsfrist zu.  
Soweit erforderlich, darf er/sie auch den Rat eines/r Rechts-
kundigen einholen. Als Obergrenze für ein unverzügliches Han-
deln wird von den Gerichten in der Regel ein Zeitraum von zwei  
Wochen angesehen.

Beispiel 3: Die öffentliche Auszählung und Feststellung des 
Wahlergebnisses sollen »unverzüglich, spätestens am 3. Tag nach 
Beendigung der Stimmabgabe« erfolgen. Wenn z.B. der Wahlvor-
stand als letzte Möglichkeit der Stimmabgabe den 07.05.2019, 16 
Uhr, festgelegt hat, kann der Wahlvorstand die Auszählung und 
Feststellung des Wahlergebnisses z.B. auf 07.05.2109, 17 Uhr, 
festlegen, er kann aber dafür auch den 08., 09. oder 10.05. vor-
sehen.

Wir raten aber aus zwei wesentlichen Gründen zur Auszählung 
am 07.05.2019. Der Wahlvorstand muss dann nicht dafür Sorge 
tragen, die Wahlurne bis zur Auszählung, z.B. am 08.05.2019, zu 
verschließen und aufzubewahren. Da die Wahlvorstände zusätz-
lich die Auszählung der Wahlen zum Hauptpersonalrat und ggf. 
zum Bezirkspersonalrat vornehmen, wäre die Auszählung noch 
am letzten Wahltag ein wesentlicher Beitrag zur Einhaltung der 
knapp bemessenen Fristen für die Auszählungen auf der Ebene 
der Hauptwahlvorstandes bzw. der Bezirkswahlvorstände.

Wegen des generellen Wahltermins (06.-10.05.2019 verbun-
den mit der Empfehlung, die Wahl am 06./07.05.2019 stattfinden 
zu lassen) ergeben sich »spätestens-Termine« in den Oster ferien. 
Der Wortlaut »spätestens« macht aber deutlich, dass die Erledi-
gung der Aufgabe durch Entscheidung des Wahlvorstandes auch 
vorher beendet werden kann. Wir raten den Wahlvorständen 
dringend, dieses entsprechend zu berücksichtigen, um Frist-
versäumnisse zu vermeiden und um – wie oben dargestellt –  
Termine in den Osterferien zu vermeiden.

Wir gehen darüber hinaus davon aus, dass der Wahlvorstand 
nach der Feststellung des Wahlergebnisses und der schriftlichen 
Benachrichtigung der gewählten Personalratsmitglieder zur 
konstituierenden Sitzung des Personalrates mit einer Ladungs-
frist von einer Woche einlädt. Mit der Konstituierung des neuen  
Personalrates ist die Amtszeit des »alten« Personalrates beendet.
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Nr. Wer? Was? Wann? Wo? Termin

1. WahlO

1.1. Amtierende Personalräte der 
Beruflichen Schulen, Förder-
zentren, Gemeinschaftsschulen 
mit und ohne Oberstufe, Grund-
schulen, Gymnasien, IQSH 
(StudienleiterInnen), Landes-
förderzentren und Regional-
schulen

drei Wahlberechtigte als  
Wahlvorstand bestellen, davon 
eine/n als Vorsitzende/n

spätestens 12 Wochen 
vor Ablauf seiner  
Amtszeit

§ 1 spätestens
25.02.2019
(Wir gehen bei unse-
rer Berechnung davon 
aus, dass die kons-
tituierende Sitzung 
des neu gewählten 
Personalrates am 
21.05.2019 erfolgt, 
womit die Amtszeit 
des bisherigen Perso-
nalrates abgelaufen 
ist.)
Empfehlung:
10.12.2018

1.2. Sonderfall: SchulleiterIn Personalversammlung ein- 
berufen, wenn 1.1. nicht erfüllt 
wird oder kein PR vorhanden 
ist; PV wählt Wahlvorstand

11 Wochen vor Ablauf 
der Amtszeit des PR

§ 1 spätestens
04.03.2019
Empfehlung:
17.12.2018

Vor der Wahl

2. Wahlvorstand Wahl einleiten: Namen des 
Wahlvorstandes aushängen; 
WahlhelferInnen bestellen,  
Terminplan erstellen

unverzüglich nach der 
Einsetzung

§ 2

3. Wahlvorstand Zahl der Wahlberechtigten 
feststellen; WählerInnen-Ver-
zeichnis erstellen, ständig 
korrigieren und zur Einsicht 
aushängen (nach der neuen 
Wahlordnung – bei Druckle-
gung noch nicht in Kraft – soll 
der Aushang ohne Geburtsda-
tum erfolgen)

unverzüglich nach  
Einleitung der Wahl

§ 4

4.

4.1 alle Beschäftigten evtl. Einsprüche gegen das 
WählerInnen-Verzeichnis

innerhalb einer Woche 
nach Bekanntgabe

§ 5

4.2. Sonderfall: Wahlvorstand schriftliche Mitteilung der 
Entscheidung über Einsprüche

spätestens einen Tag 
vor Beginn der Stimm-
abgabe

§ 5 spätestens
03.05.2019

5. Wahlvorstand Ermittlung der Zahl der zu  
wählenden PR-Mitglieder

sofort nach der  
Einsetzung

§ 7
i.V.m.
§ 13 
MBG

6. Wahlvorstand Wahlausschreiben erlassen spätestens 6 Wochen 
vor dem letzten Tag 
der Stimmabgabe

§ 8 spätestens
25.03.2019
Empfehlung wegen 
der Osterferien:
Februar 2019
z.B. 18.02.2019

Dieser Muster-Terminplan geht von diversen Annahmen aus, die sich ggf. »vor Ort« anders darstellen. Deshalb müssen die  
jeweiligen Termine für die Wahl an jeder einzelnen Schule im Einzelfall überlegt und festgelegt werden!



Nr. Wer? Was? Wann? Wo? Termin

7.

7.1. Wahlberechtigte und 
Gewerkschaften

Wahlvorschläge einreichen innerhalb von zwei 
Wochen nach Erlass des 
Wahlausschreibens

§§ 9-11 spätestens
09.04.2019,
Empfehlung daher: 
04.03.2019

7.2. Sonderfälle: Wahlvorstand Wahlvorschläge mit Mängeln 
zurückgeben

unverzüglich nach 
Eingang der Wahl-
vorschläge verbunden 
mit dem Hinweis, die 
Mängel innerhalb von 
drei Arbeitstagen zu 
beseitigen

§ 12

7.3. EinreicherInnen Mängel beseitigen innerhalb von drei 
Arbeitstagen nach der 
Beanstandung

§ 12

8. Wahlvorstand wenn kein gültiger Wahl-
vorschlag eingegangen ist 

Nachfrist von einer  
Woche einräumen

§ 13 spätestens
29.03.2019
Achtung: OSTERFERIEN!  
Empfehlung daher:
11.03.2019

9. Wahlvorstand Wahlvorschläge durch Aushang 
bekannt geben

unverzüglich nach Ab-
lauf der Fristen (siehe 
Nr. 7) Bekanntgabe 
der gültigen Wahl-
vorschläge, spätestens 
eine Woche vor  
Stimmabgabe

§ 15 ab
18.04.2019
spätestens
03.05.2019

10. Wahlvorstand Stimmzettel vorbereiten,  
Urnen bereit stellen

spätestens in der  
letzten Woche vor dem 
ersten Wahltag

§ 17 spätestens
29.04. - 03.05.2019

Bei der Wahl

11. alle Wahlberechtigten Wahl für alle Stufen am Wahltag §§ 17-21 06. - 07.05.2019

Nach der Wahl

12. Wahlvorstand öffentliche Auszählung 
und Feststellung des Wahl-
ergebnisses

unverzüglich,  
spätestens am dritten 
Tag nach Beendigung 
der Stimmabgabe

§ 22
§ 23

möglichst
07.05.2019
spätestens
10.05.2019

13. Wahlvorstand schriftliche Benachrichtigung 
der Gewählten

unverzüglich nach Fest-
stellung des Ergebnisses

§ 24 ab
07.05.2019

14. Wahlvorstand Bekanntgabe des Ergebnisses 
durch zweiwöchigen Aushang; 
Übergabe der Wahlunterlagen 
an den neuen PR

nach Feststellung des 
Ergebnisses

§ 25
§ 27

ab
07.05.2019

15. Wahlvorstand Weiterleitung der Wahl-
niederschriften je nach Schulart 
an den Bezirkswahlvorstand 
(Grund-, Regional-, Gemein-
schaftsschulen ohne Oberstufe 
und Förderzentren) bzw. an 
den Hauptwahlvorstand 
(Gymnasien, Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe, Berufs-
bildende Schulen)

§ 44
§ 45

möglichst
07.05.2019

16. Wahlvorstand konstituierende Sitzung des 
neuen Personalrates

innerhalb von zehn  
Arbeitstagen nach  
Feststellung des Wahl-
ergebnisses

spätestens
21.05.2019

17. neuer Personalrat Wahlunterlagen aufbewahren bis zur nächsten Wahl § 27
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Die	  Stimmabgabe	  über	  die	  gültigen	  Wahlvorschläge	  findet	  am	  ________	  und	  am	  
__________von	  ________	  bis	  ____________	  in	  ____________________	  statt.	  
Werden	  für	  den	  aus	  mehreren	  Mitgliedern	  bestehenden	  Personalrat	  mehrere	  Wahlvorschläge	  
eingereicht,	  so	  findet	  die	  Wahl	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  Verhältniswahl	  (Listenwahl)	  statt.	  
	  
Stimmzettel	  und	  Wahlumschlag	  erhalten	  die	  Wahlberechtigten	  am	  ______________________.	  
	  
Bei	  Verhältniswahl	  darf	  jede/r	  Wahlberechtigte	  nicht	  mehr	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  	  
ankreuzen	  als	  weibliche	  und	  männliche	  Personalratsmitglieder	  insgesamt	  zu	  wählen	  sind.	  Es	  
können	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  aus	  verschiedenen	  Vorschlagslisten	  angekreuzt	  werden.	  
	  
Bei	  Mehrheitswahl	  kann	  jede/r	  Wahlberechtigte	  ihre/seine	  Stimme	  nur	  für	  solche	  BewerberIn-‐
nen	  abgeben,	  die	  in	  einem	  gültigen	  Wahlvorschlag	  aufgenommen	  sind.	  Jede/r	  Wahlberechtigte	  
darf	  nicht	  mehr	  Namen	  von	  Bewerber/innen	  ankreuzen	  als	  weibliche	  und	  männliche	  Mitglieder	  
in	  den	  Personalrat	  zu	  wählen	  sind.	  Würde	  auf	  ein	  Geschlecht	  kein	  Sitz	  entfallen,	  so	  kann	  auch	  
der	  Name	  einer	  Bewerberin	  oder	  eines	  Bewerbers	  des	  in	  der	  Minderheit	  befindlichen	  	  
Geschlechts	  angekreuzt	  werden.	  
Wahlberechtigte	  haben	  auch	  die	  Möglichkeit,	  einen	  gesamten	  Wahlvorschlag	  unverändert	  	  
anzunehmen,	  indem	  sie	  durch	  ein	  Kreuz	  die	  von	  ihnen	  gewählte	  Vorschlagsliste	  kennzeichnen.	  
Diese	  Kennzeichnung	  gilt	  als	  Abgabe	  aller	  zu	  vergebenden	  Stimmen	  in	  der	  auf	  der	  Vorschlags-‐
liste	  vorgegebenen	  Reihenfolge.	  
	  
Wahlberechtigte,	  die	  im	  Zeitpunkt	  der	  Wahl	  verhindert	  sind,	  ihre	  Stimme	  persönlich	  abzugeben,	  
können	  vom	  Wahlvorstand	  die	  Wahlvorschläge,	  Stimmzettel,	  Erklärungsvordruck	  und	  das	  Wahl-‐
ausschreiben	  anfordern,	  um	  an	  der	  Briefwahl	  teilzunehmen.	  In	  diesem	  Falle	  gibt	  der/die	  Wähle-‐
rIn	  ihre/seine	  Stimme	  in	  der	  Weise	  ab,	  dass	  sie/er	  den	  Stimmzettel	  in	  den	  Wahlumschlag	  legt	  
und	  unter	  Verwendung	  des	  Freiumschlags	  gemeinsam	  mit	  der	  Erklärung	  so	  rechtzeitig	  an	  den	  
Wahlvorstand	  absendet	  oder	  übergibt,	  dass	  er	  vor	  Abschluss	  der	  Stimmabgabe	  vorliegt	  .	  
	  
Für	  die	  bei	  ___________________________________________	  
	  
Beschäftigten	  wird	  wegen	  der	  weiten	  Entfernung	  vom	  Ort	  der	  Wahl	  die	  schriftliche	  Stimm-‐
abgabe	  angeordnet.	  Eines	  Antrags	  auf	  Zusendung	  des	  Stimmzettels	  usw.	  bedarf	  es	  nicht.	  
	  
	  
___________________,	  den	  ___________________________	  
	  
	  
	  
__________________	  _______________________	  _______________________	  
	  (Unterschrift)	  (Unterschrift	  Vorsitzende/r)	  (Unterschrift)	  
	   	  

Ausgehängt	  am:	  
Eingezogen	  am:	  

	  
Wahlausschreiben	  für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates 
Auf	  der	  Grundlage	  des	  §	  10	  des	  Mitbestimmungsgesetzes	  Schleswig-‐Holstein	  ist	  in	  der	  
	  
________________________________	  ein	  Personalrat	  zu	  errichten.	  
	  
Die	  Wahl	  des	  Personalrates	  findet	  am	  ___________	  statt.	  
	  
Der	  Personalrat	  besteht	  nach	  §	  13	  Mitbestimmungsgesetz	  Schleswig-‐Holstein	  aus	  
	  ____	  Mitgliedern.	  
	  
Das	  Wählerverzeichnis	  und	  die	  Wahlordnung	  zum	  Mitbestimmungsgesetz	  hängen	  aus	  und	  	  
können	  dort	  eingesehen	  werden.	  
Wählen	  kann	  nur,	  wer	  in	  das	  Wählerverzeichnis	  eingetragen	  ist.	  
Einsprüche	  gegen	  die	  Richtigkeit	  des	  Wählerverzeichnisses	  können	  nur	  innerhalb	  einer	  Woche	  
bis	  zum	  ______,	  ______	  Uhr,	  beim	  Wahlvorstand	  schriftlich	  eingelegt	  werden.	  
	  
Hiermit	  werden	  die	  Wahlberechtigten	  aufgefordert,	  innerhalb	  von	  zwei	  Wochen,	  spätestens	  bis	  
zum	  ________,	  ________	  Uhr,	  dem	  Wahlvorstand	  Wahlvorschläge	  für	  die	  Wahl	  des	  Personal-‐
rates	  einzureichen.	  
	  
Die	  Wahlvorschläge	  müssen	  von	  mindestens	  _____	  Wahlberechtigten	  unterzeichnet	  sein.	  
Sie	  können	  mit	  einem	  Kennwort	  versehen	  werden.	  Eine/r	  der	  UnterzeichnerInnen	  soll	  als	  
VertreterIn	  des	  Wahlvorschlags	  bezeichnet	  werden.	  
Eine	  in	  der	  Dienststelle	  vertretene	  Gewerkschaft	  kann	  ebenfalls	  einen	  Wahlvorschlag	  ein-‐
reichen,	  der	  von	  einem	  Beauftragten	  der	  Gewerkschaft	  unterschrieben	  sein	  muss.	  Wahl-‐
vorschläge,	  die	  nicht	  die	  nötige	  Anzahl	  von	  Unterschriften	  aufweisen	  oder	  verspätet	  	  
eingereicht	  werden,	  sind	  ungültig.	  
	  
Jeder	  Wahlvorschlag	  ist	  nach	  Geschlechtern	  zu	  trennen	  und	  muss	  mindestens	  jeweils	  so	  viel	  
Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  enthalten,	  wie	  Mitglieder	  in	  den	  Personalrat	  zu	  wählen	  sind.	  
	  
Jede/r	  BewerberIn	  kann	  für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  nur	  auf	  einem	  Wahlvorschlag	  vorge-‐
schlagen	  werden.	  Jede/r	  vorschlagsberechtigte	  Beschäftigte	  kann	  ihre/seine	  Unterschrift	  zur	  
Wahl	  des	  Personalrates	  rechtswirksam	  nur	  für	  einen	  Wahlvorschlag	  abgeben.	  Die	  einzelnen	  	  
BewerberInnen	  sind	  in	  erkennbarer	  Reihenfolge	  unter	  laufender	  Nummer	  mit	  Familienname,	  
Vorname,	  Geburtsdatum	  und	  Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung	  aufzuführen.	  
	  
Die	  schriftliche	  Zustimmung	  des/der	  Bewerbers/in	  zur	  Aufnahme	  in	  den	  Wahlvorschlag	  ist	  bei-‐
zufügen.	  
Die	  gültigen	  Wahlvorschläge	  werden	  spätestens	  am	  __________	  in	  üblicher	  Weise	  bis	  zum	  	  
Abschluss	  der	  Stimmabgabe	  bekannt	  gegeben.	  
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Die	  Stimmabgabe	  über	  die	  gültigen	  Wahlvorschläge	  findet	  am	  ________	  und	  am	  
__________von	  ________	  bis	  ____________	  in	  ____________________	  statt.	  
Werden	  für	  den	  aus	  mehreren	  Mitgliedern	  bestehenden	  Personalrat	  mehrere	  Wahlvorschläge	  
eingereicht,	  so	  findet	  die	  Wahl	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  Verhältniswahl	  (Listenwahl)	  statt.	  
	  
Stimmzettel	  und	  Wahlumschlag	  erhalten	  die	  Wahlberechtigten	  am	  ______________________.	  
	  
Bei	  Verhältniswahl	  darf	  jede/r	  Wahlberechtigte	  nicht	  mehr	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  	  
ankreuzen	  als	  weibliche	  und	  männliche	  Personalratsmitglieder	  insgesamt	  zu	  wählen	  sind.	  Es	  
können	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  aus	  verschiedenen	  Vorschlagslisten	  angekreuzt	  werden.	  
	  
Bei	  Mehrheitswahl	  kann	  jede/r	  Wahlberechtigte	  ihre/seine	  Stimme	  nur	  für	  solche	  BewerberIn-‐
nen	  abgeben,	  die	  in	  einem	  gültigen	  Wahlvorschlag	  aufgenommen	  sind.	  Jede/r	  Wahlberechtigte	  
darf	  nicht	  mehr	  Namen	  von	  Bewerber/innen	  ankreuzen	  als	  weibliche	  und	  männliche	  Mitglieder	  
in	  den	  Personalrat	  zu	  wählen	  sind.	  Würde	  auf	  ein	  Geschlecht	  kein	  Sitz	  entfallen,	  so	  kann	  auch	  
der	  Name	  einer	  Bewerberin	  oder	  eines	  Bewerbers	  des	  in	  der	  Minderheit	  befindlichen	  	  
Geschlechts	  angekreuzt	  werden.	  
Wahlberechtigte	  haben	  auch	  die	  Möglichkeit,	  einen	  gesamten	  Wahlvorschlag	  unverändert	  	  
anzunehmen,	  indem	  sie	  durch	  ein	  Kreuz	  die	  von	  ihnen	  gewählte	  Vorschlagsliste	  kennzeichnen.	  
Diese	  Kennzeichnung	  gilt	  als	  Abgabe	  aller	  zu	  vergebenden	  Stimmen	  in	  der	  auf	  der	  Vorschlags-‐
liste	  vorgegebenen	  Reihenfolge.	  
	  
Wahlberechtigte,	  die	  im	  Zeitpunkt	  der	  Wahl	  verhindert	  sind,	  ihre	  Stimme	  persönlich	  abzugeben,	  
können	  vom	  Wahlvorstand	  die	  Wahlvorschläge,	  Stimmzettel,	  Erklärungsvordruck	  und	  das	  Wahl-‐
ausschreiben	  anfordern,	  um	  an	  der	  Briefwahl	  teilzunehmen.	  In	  diesem	  Falle	  gibt	  der/die	  Wähle-‐
rIn	  ihre/seine	  Stimme	  in	  der	  Weise	  ab,	  dass	  sie/er	  den	  Stimmzettel	  in	  den	  Wahlumschlag	  legt	  
und	  unter	  Verwendung	  des	  Freiumschlags	  gemeinsam	  mit	  der	  Erklärung	  so	  rechtzeitig	  an	  den	  
Wahlvorstand	  absendet	  oder	  übergibt,	  dass	  er	  vor	  Abschluss	  der	  Stimmabgabe	  vorliegt	  .	  
	  
Für	  die	  bei	  ___________________________________________	  
	  
Beschäftigten	  wird	  wegen	  der	  weiten	  Entfernung	  vom	  Ort	  der	  Wahl	  die	  schriftliche	  Stimm-‐
abgabe	  angeordnet.	  Eines	  Antrags	  auf	  Zusendung	  des	  Stimmzettels	  usw.	  bedarf	  es	  nicht.	  
	  
	  
___________________,	  den	  ___________________________	  
	  
	  
	  
__________________	  _______________________	  _______________________	  
	  (Unterschrift)	  (Unterschrift	  Vorsitzende/r)	  (Unterschrift)	  
	   	  

Ausgehängt	  am:	  
Eingezogen	  am:	  

	  
Wahlausschreiben	  für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates 
Auf	  der	  Grundlage	  des	  §	  10	  des	  Mitbestimmungsgesetzes	  Schleswig-‐Holstein	  ist	  in	  der	  
	  
________________________________	  ein	  Personalrat	  zu	  errichten.	  
	  
Die	  Wahl	  des	  Personalrates	  findet	  am	  ___________	  statt.	  
	  
Der	  Personalrat	  besteht	  nach	  §	  13	  Mitbestimmungsgesetz	  Schleswig-‐Holstein	  aus	  
	  ____	  Mitgliedern.	  
	  
Das	  Wählerverzeichnis	  und	  die	  Wahlordnung	  zum	  Mitbestimmungsgesetz	  hängen	  aus	  und	  	  
können	  dort	  eingesehen	  werden.	  
Wählen	  kann	  nur,	  wer	  in	  das	  Wählerverzeichnis	  eingetragen	  ist.	  
Einsprüche	  gegen	  die	  Richtigkeit	  des	  Wählerverzeichnisses	  können	  nur	  innerhalb	  einer	  Woche	  
bis	  zum	  ______,	  ______	  Uhr,	  beim	  Wahlvorstand	  schriftlich	  eingelegt	  werden.	  
	  
Hiermit	  werden	  die	  Wahlberechtigten	  aufgefordert,	  innerhalb	  von	  zwei	  Wochen,	  spätestens	  bis	  
zum	  ________,	  ________	  Uhr,	  dem	  Wahlvorstand	  Wahlvorschläge	  für	  die	  Wahl	  des	  Personal-‐
rates	  einzureichen.	  
	  
Die	  Wahlvorschläge	  müssen	  von	  mindestens	  _____	  Wahlberechtigten	  unterzeichnet	  sein.	  
Sie	  können	  mit	  einem	  Kennwort	  versehen	  werden.	  Eine/r	  der	  UnterzeichnerInnen	  soll	  als	  
VertreterIn	  des	  Wahlvorschlags	  bezeichnet	  werden.	  
Eine	  in	  der	  Dienststelle	  vertretene	  Gewerkschaft	  kann	  ebenfalls	  einen	  Wahlvorschlag	  ein-‐
reichen,	  der	  von	  einem	  Beauftragten	  der	  Gewerkschaft	  unterschrieben	  sein	  muss.	  Wahl-‐
vorschläge,	  die	  nicht	  die	  nötige	  Anzahl	  von	  Unterschriften	  aufweisen	  oder	  verspätet	  	  
eingereicht	  werden,	  sind	  ungültig.	  
	  
Jeder	  Wahlvorschlag	  ist	  nach	  Geschlechtern	  zu	  trennen	  und	  muss	  mindestens	  jeweils	  so	  viel	  
Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  enthalten,	  wie	  Mitglieder	  in	  den	  Personalrat	  zu	  wählen	  sind.	  
	  
Jede/r	  BewerberIn	  kann	  für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  nur	  auf	  einem	  Wahlvorschlag	  vorge-‐
schlagen	  werden.	  Jede/r	  vorschlagsberechtigte	  Beschäftigte	  kann	  ihre/seine	  Unterschrift	  zur	  
Wahl	  des	  Personalrates	  rechtswirksam	  nur	  für	  einen	  Wahlvorschlag	  abgeben.	  Die	  einzelnen	  	  
BewerberInnen	  sind	  in	  erkennbarer	  Reihenfolge	  unter	  laufender	  Nummer	  mit	  Familienname,	  
Vorname,	  Geburtsdatum	  und	  Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung	  aufzuführen.	  
	  
Die	  schriftliche	  Zustimmung	  des/der	  Bewerbers/in	  zur	  Aufnahme	  in	  den	  Wahlvorschlag	  ist	  bei-‐
zufügen.	  
Die	  gültigen	  Wahlvorschläge	  werden	  spätestens	  am	  __________	  in	  üblicher	  Weise	  bis	  zum	  	  
Abschluss	  der	  Stimmabgabe	  bekannt	  gegeben.	  
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Wahlvorschlag	  
	  
für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  der	  Schule	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
Der	  Wahlvorschlag	  erhält	  das	  Kennwort	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
	  
Es	  werden	  vorgeschlagen	  
	  
Bewerberin	   	   	   	   	   Bewerber	  
(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	   	   (Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	  
Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	   	   Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	  
	  
1.	   	   	   	   	   	   1.	  
	  
2.	   	   	   	   	   	   2.	  
	  
3	   	   	   	   	   	   3.	  
	  
4.	   	   	   	   	   	   4.	  
	  
5.	   	   	   	   	   	   5.	  
	  
Die	  Zustimmungserklärungen	  der	  Vorgeschlagenen	  sind	  beigefügt.	  
	  
Unterschriften:	  
	  
In	  Bezug	  auf	  die	  Unterschriften	  gibt	  es	  zwei	  Alternativen:	  
1.	  	  Mindestens	  ein	  Zwanzigstel,	  jedoch	  mindestens	  3	  Unterschriften	  von	  Wahlberechtigten.	  
	   Außerdem	  ist	  anzugeben,	  wer	  zur	  Vertretung	  des	  Wahlvorschlages	  gegenüber	  dem	  Wahl-‐

vorstand	  und	  zur	  Entgegennahme	  von	  Erklärungen	  und	  Entscheidungen	  des	  Wahlvorstandes	  
	   berechtigt	  ist.	  Fehlt	  diese	  Angabe,	  gilt	  die/der	  ErstunterzeichnerIn	  als	  berechtigt.	  
2.	  	  Der	  Wahlvorschlag	  ist	  ebenfalls	  gültig,	  wenn	  er	  von	  einer/m	  Beauftragten	  der	  Gewerkschaft	  /	  

des	  Verbandes	  unterzeichnet	  ist.	  Dieser	  gilt	  als	  vertretungsberechtigt.	  
	  
_________________________________________	  
	  
_________________________________________	  
	  
*)	  Bei	  der	  Veröffentlichung	  der	  Wahlvorschläge	  werden	  die	  Geburtsjahrgänge	  der	  Bewerber/innen	  bekannt	  	  
gegeben.	  

Aushang	  Wahlvorschlag	  
	  
für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  der	  Schule	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
Der	  Wahlvorschlag	  erhält	  das	  Kennwort	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
	  
Es	  werden	  vorgeschlagen	  
	  
Bewerberin	   	   	   	   	   Bewerber	  
(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	   	   (Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	  
Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	   	   Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	  
	  
1.	   	   	   	   	   	   1.	  
	  
2.	   	   	   	   	   	   2.	  
	  
3.	   	   	   	   	   	   3.	  
	  
4.	   	   	   	   	   	   4.	  
	  
5.	   	   	   	   	   	   5.	  
	  
	  
Die	  Zustimmungserklärungen	  der	  Vorgeschlagenen	  liegen	  vor	  
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vorstand	  und	  zur	  Entgegennahme	  von	  Erklärungen	  und	  Entscheidungen	  des	  Wahlvorstandes	  
	   berechtigt	  ist.	  Fehlt	  diese	  Angabe,	  gilt	  die/der	  ErstunterzeichnerIn	  als	  berechtigt.	  
2.	  	  Der	  Wahlvorschlag	  ist	  ebenfalls	  gültig,	  wenn	  er	  von	  einer/m	  Beauftragten	  der	  Gewerkschaft	  /	  

des	  Verbandes	  unterzeichnet	  ist.	  Dieser	  gilt	  als	  vertretungsberechtigt.	  
	  
_________________________________________	  
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*)	  Bei	  der	  Veröffentlichung	  der	  Wahlvorschläge	  werden	  die	  Geburtsjahrgänge	  der	  Bewerber/innen	  bekannt	  	  
gegeben.	  

Aushang	  Wahlvorschlag	  
	  
für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  der	  Schule	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
Der	  Wahlvorschlag	  erhält	  das	  Kennwort	  
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Es	  werden	  vorgeschlagen	  
	  
Bewerberin	   	   	   	   	   Bewerber	  
(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	   	   (Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	  
Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	   	   Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	  
	  
1.	   	   	   	   	   	   1.	  
	  
2.	   	   	   	   	   	   2.	  
	  
3.	   	   	   	   	   	   3.	  
	  
4.	   	   	   	   	   	   4.	  
	  
5.	   	   	   	   	   	   5.	  
	  
	  
Die	  Zustimmungserklärungen	  der	  Vorgeschlagenen	  liegen	  vor	  
	  
	   	  

25

Wahlvorschlag	  
	  
für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  der	  Schule	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
Der	  Wahlvorschlag	  erhält	  das	  Kennwort	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
	  
Es	  werden	  vorgeschlagen	  
	  
Bewerberin	   	   	   	   	   Bewerber	  
(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	   	   (Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	  
Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	   	   Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	  
	  
1.	   	   	   	   	   	   1.	  
	  
2.	   	   	   	   	   	   2.	  
	  
3	   	   	   	   	   	   3.	  
	  
4.	   	   	   	   	   	   4.	  
	  
5.	   	   	   	   	   	   5.	  
	  
Die	  Zustimmungserklärungen	  der	  Vorgeschlagenen	  sind	  beigefügt.	  
	  
Unterschriften:	  
	  
In	  Bezug	  auf	  die	  Unterschriften	  gibt	  es	  zwei	  Alternativen:	  
1.	  	  Mindestens	  ein	  Zwanzigstel,	  jedoch	  mindestens	  3	  Unterschriften	  von	  Wahlberechtigten.	  
	   Außerdem	  ist	  anzugeben,	  wer	  zur	  Vertretung	  des	  Wahlvorschlages	  gegenüber	  dem	  Wahl-‐

vorstand	  und	  zur	  Entgegennahme	  von	  Erklärungen	  und	  Entscheidungen	  des	  Wahlvorstandes	  
	   berechtigt	  ist.	  Fehlt	  diese	  Angabe,	  gilt	  die/der	  ErstunterzeichnerIn	  als	  berechtigt.	  
2.	  	  Der	  Wahlvorschlag	  ist	  ebenfalls	  gültig,	  wenn	  er	  von	  einer/m	  Beauftragten	  der	  Gewerkschaft	  /	  

des	  Verbandes	  unterzeichnet	  ist.	  Dieser	  gilt	  als	  vertretungsberechtigt.	  
	  
_________________________________________	  
	  
_________________________________________	  
	  
*)	  Bei	  der	  Veröffentlichung	  der	  Wahlvorschläge	  werden	  die	  Geburtsjahrgänge	  der	  Bewerber/innen	  bekannt	  	  
gegeben.	  

Aushang	  Wahlvorschlag	  
	  
für	  die	  Wahl	  des	  Personalrates	  der	  Schule	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
Der	  Wahlvorschlag	  erhält	  das	  Kennwort	  
	  
__________________________________________________________________	  
	  
	  
Es	  werden	  vorgeschlagen	  
	  
Bewerberin	   	   	   	   	   Bewerber	  
(Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	   	   (Name,	  Vorname,	  Geburtsdatum*,	  
Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	   	   Amts-‐	  oder	  Berufsbezeichnung)	  
	  
1.	   	   	   	   	   	   1.	  
	  
2.	   	   	   	   	   	   2.	  
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Zustimmungserklärung	  
	  
	  
Ich	  erkläre	  meine	  Zustimmung,	  dass	  ich	  als	  BewerberIn	  für	  den	  Personalrat	  der	  
Schule	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
auf	  dem	  mit	  dem	  Kennwort	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
bezeichneten	  Wahlvorschlag	  aufgestellt	  werde.	  
	  
	  
Auf	  einem	  anderen	  Wahlvorschlag	  bin	  ich	  nicht	  aufgeführt.	  
	  
	  
Name,	  Vorname:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Geburtsdatum:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Amts-‐	  oder	  Dienstbezeichnung:	   _________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________	  
	  (Unterschrift)	  
	  
	  
_____________________,	  den________________________________	  
(Ort)	  
	  
	  
	  

Der	  Wahlvorstand	  __________________________________________	  
(Ort,	  Datum)	  
	  
der	  Schule	  ___________________________________________________________________	  
	   	  

Wahlniederschrift	  
	  
In	  der	  heutigen	  Sitzung	  des	  Wahlvorstandes,	  an	  der	  teilgenommen	  haben	  
1.	  _____________________________	  als	  Vorsitzende/r	  
2.	  _____________________________	  
3.	  _____________________________	  
	  
ist	  das	  Ergebnis	  der	  am	  _________	  durchgeführten	  Wahl	  des	  Personalrates	  festgestellt	  worden.	  
	  
1.	  Personalrat	  mit	  einem	  Mitglied*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  (Personenwahl)	  nach	  §	  33	  WahlO	  stattgefunden.	  
	  
2.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  nach	  §	  31	  WahlO	  stattgefunden,	  da	  nur	  ein	  gültiger	  Wahlvorschlag	  
eingegangen	  ist.	  
	  
3.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Die	  Wahl	  wurde	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  Verhältniswahl	  (Listenwahl)	  durchgeführt,	  
da	  mehrere	  gültige	  Wahlvorschläge	  eingegangen	  sind.	  
(*	  alternativ)	  
	  
Auswertung:	  
	  
Zu	  1)	  und	  2)	  
	  
Anzahl	  der	  Wahlberechtigten	  __________________	  
Abgegeben	  wurden:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
	  
Gültige	  Stimmen:	  weiblich:	  ______	  männlich:	  _______	  
	  
Die	  abgegebenen	  Stimmen	  verteilen	  sich	  folgendermaßen:	  
1.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
2.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
3.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
	  
Gewählt	  wurde(n):	  __________________________	  
	  
Zu	  3)	  
	  
Abgegeben	  wurden:	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   ______	  Stimmzettel	  
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Zustimmungserklärung	  
	  
	  
Ich	  erkläre	  meine	  Zustimmung,	  dass	  ich	  als	  BewerberIn	  für	  den	  Personalrat	  der	  
Schule	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
auf	  dem	  mit	  dem	  Kennwort	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
bezeichneten	  Wahlvorschlag	  aufgestellt	  werde.	  
	  
	  
Auf	  einem	  anderen	  Wahlvorschlag	  bin	  ich	  nicht	  aufgeführt.	  
	  
	  
Name,	  Vorname:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Geburtsdatum:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Amts-‐	  oder	  Dienstbezeichnung:	   _________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________	  
	  (Unterschrift)	  
	  
	  
_____________________,	  den________________________________	  
(Ort)	  
	  
	  
	  

Der	  Wahlvorstand	  __________________________________________	  
(Ort,	  Datum)	  
	  
der	  Schule	  ___________________________________________________________________	  
	   	  

Wahlniederschrift	  
	  
In	  der	  heutigen	  Sitzung	  des	  Wahlvorstandes,	  an	  der	  teilgenommen	  haben	  
1.	  _____________________________	  als	  Vorsitzende/r	  
2.	  _____________________________	  
3.	  _____________________________	  
	  
ist	  das	  Ergebnis	  der	  am	  _________	  durchgeführten	  Wahl	  des	  Personalrates	  festgestellt	  worden.	  
	  
1.	  Personalrat	  mit	  einem	  Mitglied*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  (Personenwahl)	  nach	  §	  33	  WahlO	  stattgefunden.	  
	  
2.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  nach	  §	  31	  WahlO	  stattgefunden,	  da	  nur	  ein	  gültiger	  Wahlvorschlag	  
eingegangen	  ist.	  
	  
3.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Die	  Wahl	  wurde	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  Verhältniswahl	  (Listenwahl)	  durchgeführt,	  
da	  mehrere	  gültige	  Wahlvorschläge	  eingegangen	  sind.	  
(*	  alternativ)	  
	  
Auswertung:	  
	  
Zu	  1)	  und	  2)	  
	  
Anzahl	  der	  Wahlberechtigten	  __________________	  
Abgegeben	  wurden:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
	  
Gültige	  Stimmen:	  weiblich:	  ______	  männlich:	  _______	  
	  
Die	  abgegebenen	  Stimmen	  verteilen	  sich	  folgendermaßen:	  
1.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
2.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
3.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
	  
Gewählt	  wurde(n):	  __________________________	  
	  
Zu	  3)	  
	  
Abgegeben	  wurden:	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   ______	  Stimmzettel	  
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Zustimmungserklärung	  
	  
	  
Ich	  erkläre	  meine	  Zustimmung,	  dass	  ich	  als	  BewerberIn	  für	  den	  Personalrat	  der	  
Schule	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
auf	  dem	  mit	  dem	  Kennwort	  
	  
________________________________________________________________	  
	  
bezeichneten	  Wahlvorschlag	  aufgestellt	  werde.	  
	  
	  
Auf	  einem	  anderen	  Wahlvorschlag	  bin	  ich	  nicht	  aufgeführt.	  
	  
	  
Name,	  Vorname:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Geburtsdatum:	   	   	   _________________________________________________	  
	  
Amts-‐	  oder	  Dienstbezeichnung:	   _________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
_______________________________	  
	  (Unterschrift)	  
	  
	  
_____________________,	  den________________________________	  
(Ort)	  
	  
	  
	  

Der	  Wahlvorstand	  __________________________________________	  
(Ort,	  Datum)	  
	  
der	  Schule	  ___________________________________________________________________	  
	   	  

Wahlniederschrift	  
	  
In	  der	  heutigen	  Sitzung	  des	  Wahlvorstandes,	  an	  der	  teilgenommen	  haben	  
1.	  _____________________________	  als	  Vorsitzende/r	  
2.	  _____________________________	  
3.	  _____________________________	  
	  
ist	  das	  Ergebnis	  der	  am	  _________	  durchgeführten	  Wahl	  des	  Personalrates	  festgestellt	  worden.	  
	  
1.	  Personalrat	  mit	  einem	  Mitglied*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  (Personenwahl)	  nach	  §	  33	  WahlO	  stattgefunden.	  
	  
2.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Es	  hat	  Mehrheitswahl	  nach	  §	  31	  WahlO	  stattgefunden,	  da	  nur	  ein	  gültiger	  Wahlvorschlag	  
eingegangen	  ist.	  
	  
3.	  Personalrat	  mit	  3/5/7	  Mitgliedern*	  
Die	  Wahl	  wurde	  nach	  den	  Grundsätzen	  der	  Verhältniswahl	  (Listenwahl)	  durchgeführt,	  
da	  mehrere	  gültige	  Wahlvorschläge	  eingegangen	  sind.	  
(*	  alternativ)	  
	  
Auswertung:	  
	  
Zu	  1)	  und	  2)	  
	  
Anzahl	  der	  Wahlberechtigten	  __________________	  
Abgegeben	  wurden:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
	  
Gültige	  Stimmen:	  weiblich:	  ______	  männlich:	  _______	  
	  
Die	  abgegebenen	  Stimmen	  verteilen	  sich	  folgendermaßen:	  
1.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
2.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
3.	  ________________	   Stimmen:	  _____________	  
	  
Gewählt	  wurde(n):	  __________________________	  
	  
Zu	  3)	  
	  
Abgegeben	  wurden:	   	   ______	  Stimmzettel	  
Gültig	  waren:	   	   	   ______	  Stimmzettel	  
Ungültig	  waren:	   	   ______	  Stimmzettel	  



2828

Zugelassen	  waren	  die	  als	  Anlage	  beigefügten	  Vorschlagslisten.	  
Auf	  die	  Vorschlagsliste	  1	  entfielen	  ________	  Stimmen	  
Auf	  die	  Vorschlagsliste	  2	  entfielen	  ________	  Stimmen	  
Auf	  die	  Vorschlagsliste	  3	  entfielen	  ________	  Stimmen	  
	  
Auf	  die	  Bewerber/innen	  der	  Vorschlagslisten	  1	  (2,3)	  entfielen:	  
	  
__________	  Stimmen	   	   ____________	  Stimmen	  
__________	  Stimmen	   	   ____________	  Stimmen	  
__________	  Stimmen	   	   ____________	  Stimmen	  
	  
Zur	  Verteilung	  der	  Sitze	  auf	  die	  Vorschlagslisten	  wurden	  die	  Stimmenzahlen,	  die	  den	  Listen	  zu-‐
gefallen	  sind,	  durch	  1,	  2,	  3	  usw.	  geteilt	  
	  
	  Liste	  1	  Liste	  2	   Liste	  3	   Liste	  4	  
:1	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	  
:2	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	  
:3	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	  
:4	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	   _____(	  	  	  )	  
	  
Die	  Reihenfolge	  der	  für	  die	  Zuteilung	  der	  Sitze	  verantwortlichen	  Höchstzahlen	  ergibt	  sich	  aus	  
den	  eingeklammerten	  Ziffern.	  
Da	  _____	  Personalratsmitglieder	  zu	  wählen	  sind,	  werden	  entsprechend	  die	  _____	  höchsten	  Zah-‐
len	  ausgesucht.	  
	  
Davon	  entfallen	  die	  Höchstzahlen	   	  
__________________	   auf	  die	  Liste	   	   _____	  
__________________	   auf	  die	  Liste	   	   _____	  
__________________	   auf	  die	  Liste	   	   _____	  
__________________	   auf	  die	  Liste	   	   _____	  
	  
Nach	  der	  Stimmenzahl	  der	  BewerberInnen	  auf	  den	  als	  Anlage	  beigefügten	  Vorschlagslisten	  sind	  
demnach	  gewählt:	  
	  
Aus	  Liste	  _____	  die/	  der	  Bewerber/in	  ________________________________	  
Aus	  Liste	  _____	  die/	  der	  Bewerber/in	  ________________________________	  
Aus	  Liste	  _____	  die/	  der	  Bewerber/in	  ________________________________	  
Aus	  Liste	  _____	  die/	  der	  Bewerber/in	  ________________________________	  
Besondere	  Vorkommnisse:	  
	  
________________________________________________________________	  
(	  Unterschriften	  des	  Wahlvorstandes	  )	  
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§ 10 
Wahl von Personalräten

(1) In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahl-
berechtigte beschäftigen, von denen drei wählbar sind, werden 
Personalräte gewählt.

(2) Frauen und Männer sind bei der Bildung des Personalrates 
entsprechend ihrem Anteil an den wahlberechtigten Beschäftig-
ten der Dienststelle zu berücksichtigen. Der Wahlvorstand stellt 
fest, wie hoch der Frauenanteil an wahlberechtigten Beschäftig-
ten bzw. in den einzelnen Gruppen ist. Die Wahlvorschläge müs-
sen mindestens so viele Bewerberinnen und Bewerber enthalten, 
wie erforderlich sind, um die anteilige Verteilung der Sitze im 
Personalrat auf Frauen und Männer zu erreichen.

§ 11 
Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt zur Personalvertretung einer Dienststelle 
(Personalrat) sind alle Beschäftigten der Dienststelle, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, dass sie infolge Richter-
spruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen 
oder zu stimmen oder Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan-
gen, nicht besitzen. Das gleiche gilt für verurteilte ausländische 
Beschäftigte, wenn durch Richterspruch festgestellt ist, dass 
die Verurteilung bei deutschen Staatsangehörigen zum Verlust 
der in Satz 1 genannten Rechte führen würde. Beschäftigte, die 
am Wahltag bereits länger als sechs Monate unter Wegfall der 
Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts beurlaubt sind, sind nicht 
wahlberechtigt.

(2) Zu einer Dienststelle abgeordnete Beschäftigte werden in ihr 
wahlberechtigt, sobald die Abordnung länger als drei Monate 
gedauert hat; im gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht bei 
der bisherigen Dienststelle. Das gilt nicht für Beschäftigte, die als 
Mitglieder einer Stufenvertretung oder des Gesamtpersonalrates 
von ihren dienstlichen Aufgaben freigestellt sind, sowie für Be-
schäftigte, die an Lehrgängen teilnehmen. Satz 1 gilt ferner nicht, 
wenn feststeht, dass die Beschäftigten spätestens innerhalb von 
weiteren drei Monaten in die bisherige Dienststelle zurückkehren 
werden.

(3) Beschäftigte, die bei mehreren Dienststellen verwendet wer-
den, sind nur in der Dienststelle wahlberechtigt, in der sie über-
wiegend tätig sind. Bei anteilig gleicher Tätigkeit sind sie nur in 
der Stammdienststelle wahlberechtigt.

(4) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst und Be-
schäftigte in entsprechender Berufsausbildung sind nur bei ihrer 
Stammdienststelle wahlberechtigt. Wenn diese Beschäftigten zur 
Jugend- und Ausbildungsvertretung wahlberechtigt sind (§ 63), 
sind sie zum Personalrat nur wahlberechtigt, soweit sie im Rah-
men ihrer Ausbildung in der Stammdienststelle tätig sind. § 68 
findet auf Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der 
Lehrerlaufbahnen keine Anwendung.

(5) Referendarinnen und Referendare im juristischen Vorbe-
reitungsdienst sind nur zu der Wahl des Referendarrates (§ 69) 
wahlberechtigt; ein Wahlrecht zur Jugend- und Ausbildungsver-
tretung besteht nicht.

(6) Nichtständig Beschäftigte (§ 75) und das Krankenpflegeperso-
nal (§ 76) sind nur zu den Wahlen ihrer jeweiligen Vertretungen 
wahlberechtigt; ein Wahlrecht zur Jugend- und Ausbildungsver-
tretung besteht nicht.

§ 12 
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag
1. seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten 
Dienstbehörde angehören und
2. seit einem Jahr im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
Satz 1 Nr. 1 und 2 gelten nicht für die Beamtinnen und Beamten 
im Vorbereitungsdienst der Lehrerlaufbahnen bei den Wahlen 
nach § 80.

(2) Die in § 11 Abs. 4 genannten Personen mit Ausnahme der 
Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst der Lehrer-
laufbahnen sind nicht in eine Stufenvertretung oder einen  
Gesamtpersonalrat wählbar.

(3) Nicht wählbar für die Personalräte ihrer Dienststellen sind die 
Dienststellenleitung, die sie ständig Vertretenden sowie Beschäf-
tigte, die zu Einstellungen, Entlassungen oder sonstigen Entschei-
dungen, die den Status der Beschäftigten verändern, befugt sind. 
Das gleiche gilt für Beschäftigte, die zu einer anderen Dienststelle 
abgeordnet sind und in der bisherigen Dienststelle keinen Dienst 
leisten, sobald die Abordnung länger als drei Monate gedauert 
hat.

(4) Besteht eine Dienststelle weniger als ein Jahr oder werden 
Dienststellen neu geordnet, so sind alle diejenigen wählbar, die 
in ihren bisherigen Dienststellen wählbar waren.

§ 13 
Anzahl der Mitglieder des Personalrates

Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 
5 bis 20 Wahlberechtigten aus einer Person, 
21 bis 50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern, 
51 bis 150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern, 
151 bis 300 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern, 
301 bis 600 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern, 
601 bis 1.200 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern, 
1.201 und mehr Wahlberechtigten aus dreizehn Mitgliedern.
Maßgebend ist die Anzahl der Wahlberechtigten am Tage des 
Erlasses des Wahlausschreibens. § 14 bleibt unberührt.

Auszug aus dem Mitbestimmungsgesetz
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§ 14 
Vertretung der Gruppen

(1) Sind in der Dienststelle Angehörige beider Gruppen beschäf-
tigt, so muss jede Gruppe entsprechend ihrer Stärke im Personal-
rat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mitgliedern 
besteht. Wenn eine Gruppe in der Regel fünf oder mehr Wahl-
berechtigte umfasst, von denen drei oder mehr wählbar sind, so 
muss sie mit mindestens einem Mitglied im Personalrat berück-
sichtigt werden. Bei gleicher Stärke entscheidet das Los. Macht 
eine Gruppe von ihrem Recht, im Personalrat vertreten zu sein, 
keinen Gebrauch, so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung 
für die Dauer der Amtszeit des Personalrates. Die auf sie ent-
fallenden Sitze bleiben unbesetzt.

(2) Die Feststellung des Zahlenverhältnisses erfolgt durch den 
Wahlvorstand nach dem Höchstzahlenverfahren.

(3) Die Verteilung der Mitglieder des Personalrates auf die Grup-
pen kann von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 abweichen, 
wenn jede Gruppe dies vor der Neuwahl in getrennter geheimer 
Abstimmung beschließt. Die Abstimmung führt der Wahlvorstand 
auf Antrag von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten 
jeder Gruppe durch.

(4) Jede Gruppe kann auch Angehörige der anderen Gruppe vor-
schlagen und wählen. Die Gewählten gelten als Angehörige der-
jenigen Gruppenvertretung, für die sie vorgeschlagen worden 
sind.

§ 15 
Wahlverfahren

(1) Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl 
gewählt.

(2) Besteht der Personalrat aus mehr als einer Person, so wählen 
Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ihre Vertretung (§ 14) je in getrennten Wahlgängen, es sei 
denn, dass die wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe vor 
der Wahl in getrennten geheimen Abstimmungen die gemein-
same Wahl beschließen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der 
Stimmen aller Wahlberechtigten jeder Gruppe. Die Abstimmung 
führt der Wahlvorstand auf Antrag mindestens eines Zehntels  
der Wahlberechtigten einer Gruppe durch.

(3) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl  
(Listenwahl) durchgeführt. Wird nur ein Wahlvorschlag einge-
reicht, so findet Mehrheitswahl statt. Besteht der Personalrat aus 
einer Person oder steht einer Gruppe nur ein Sitz im Personalrat 
zu, erfolgt die Wahl mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(4) Zur Wahl des Personalrates können die wahlberechtigten Be-
schäftigten und jede in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft 
Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten 
muss von mindestens einem Zwanzigstel der wahlberechtigten 
Gruppenangehörigen, auf jeden Fall von mindestens drei Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein. In jedem Fall genügt die Unter-
zeichnung durch fünfzig wahlberechtigte Gruppenangehörige. 

Die nach § 12 Abs. 3 nicht wählbaren Beschäftigten dürfen keine 
Wahlvorschläge einreichen oder unterzeichnen.

(5) Ist gemeinsame Wahl beschlossen worden, so muss jeder 
Wahlvorschlag der Beschäftigten von mindestens einem Zwan-
zigstel der wahlberechtigten Beschäftigen unterzeichnet sein. 
Absatz 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(6) Jede oder jeder Beschäftigte der Dienststelle kann nur auf 
jeweils einem Wahlvorschlag benannt werden.

(7) Der Dienststellenleitung und den Gewerkschaften, die Wahl-
vorschläge eingereicht haben, ist eine Abschrift der Wahlnieder-
schrift zu übersenden.

§ 16 
Schutz der Wahlhandlung

(1) Niemand darf die Wahl des Personalrates behindern oder in 
einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise, insbesondere 
durch Zufügen oder Androhen von Nachteilen oder Versprechen 
von Vorteilen, beeinflussen. Niemand darf in der Ausübung des 
aktiven und passiven Wahlrechtes beschränkt werden.

(2) § 38 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 gilt für Mitglieder des Wahl-
vorstandes und sich für die Wahl bewerbende Beschäftigte ent-
sprechend, Absatz 2 Satz 1 und 2 mit der Maßgabe, dass die 
Abordnung oder Versetzung bis zur Dauer von drei Monaten nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses auf dienstlich unabweisbare 
Fälle beschränkt werden.

§ 17 
Kosten der Wahl

Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle. Notwendiges Versäu-
men von Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahlrechtes, der 
Teilnahme an den Personalversammlungen oder der Betätigung 
im Wahlvorstand hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des 
Arbeitsentgeltes zur Folge. Für die Mitglieder des Wahlvorstan-
des gelten § 34 Abs. 1 Satz 2 und § 36 Abs. 2 entsprechend. Wahl-
vorstandsmitglieder sind unter Fortzahlung der Dienst bezüge 
oder des Arbeitsentgelts und Übernahme der Kosten bis zu drei 
Arbeitstage für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse 
vermitteln, die für die Tätigkeit im Wahlvorstand nützlich sind. 
Über den Umfang der notwendigen Dienstbefreiung entscheidet 
der Wahlvorstand unter Ausschluss des betroffenen Mitgliedes.

§ 18 
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl ist anfechtbar, wenn gegen wesentliche Vorschrif-
ten über das Wahlrecht, die Wahlart oder das Wahlverfahren 
verstoßen worden ist. Die Wahl bleibt gültig, wenn der Verstoß 
das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst haben kann.

(2) Wahlberechtigte und im Personalrat vertretene Gewerkschaf-
ten sowie solche, die zur Personalratswahl Wahlvorschläge ein-
gereicht haben, können die Wahl anfechten. Zur Anfechtung ist 
auch die Dienststelle berechtigt. Die Anfechtung hat binnen einer 
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Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
durch Klage gegen den Personalrat beim Schleswig-Holsteini-
schen Verwaltungsgericht zu erfolgen.

(3) Bis zur rechtskräftigen Entscheidung nimmt der gewählte  
Personalrat die Aufgaben und Befugnisse nach diesem Gesetz 
wahr, es sei denn, dass das Verwaltungsgericht auf Antrag der 
die Wahl Anfechtenden einstweilig eine andere Regelung trifft. 
Satz 1 gilt bei Anfechtung der Wahl einer Gruppe entsprechend.

(4) Wird die Wahl nur einer Gruppe für ungültig erklärt, so ist der 
Wahlvorstand aus Angehörigen dieser Gruppe zu bilden.

§ 19 
Regelmäßige Amtszeit

(1) Die Amtszeit des Personalrates beträgt vier Jahre. Sie beginnt 
mit dem Tag der Konstituierung des neugewählten Personalrates. 
Sie verlängert sich bis längstens zum 31. Mai des Jahres, in dem 
die regelmäßigen Personalratswahlen stattfinden, wenn diese 
vorher noch nicht abgeschlossen sind.

(2) Die Personalratswahlen finden in der Zeit vom 1. März bis 31. 
Mai statt. Dies gilt nicht für Wahlen infolge der Neubildung von 
Dienststellen, für Wahlen in Dienststellen, in denen ein Personal-
rat nicht besteht, es sei denn, dass die Beschäftigten auf eine 
Wahl verzichten, und für Wahlen nach § 20. In den Fällen des 
Satzes 2 gelten die Wahlen nur bis zum nächsten gesetzlichen 
Wahltermin, es sei denn, dass die Amtszeit des Personalrates zu 
Beginn des gesetzlichen Wahltermins noch nicht ein Jahr betra-
gen hat; in diesem Fall ist der Personalrat erst zum übernächsten 
gesetzlichen Wahltermin zu wählen.

§ 24 
Vorstand

(1) Der Personalrat bildet aus seiner Mitte einen Vorstand. Die 
Anzahl der Vorstandsmitglieder bestimmt er nach den Erfor-
dernissen der Geschäftsführung. Dabei sind Frauen und Män-
ner entsprechend ihrem Anteil an den gewählten Personalrats-
mitgliedern zu berücksichtigen. Die Vorstandsmitglieder werden 
mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.

(2) Die Gruppenvertretungen können zusätzlich Mitglieder in den 
Vorstand zur Wahrnehmung von Aufgaben in Gruppenangele-
genheiten wählen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Die Aufgaben und 
die Geschäftsverteilung legt der Personalrat nach Erfordernissen 
des Geschäftsführungsbedarfs und persönlicher Eignung sowie 
nach beruflichen und fachlichen Kenntnissen fest.

(4) Der Personalrat wählt ein Vorstandsmitglied, das den Vorsitz 
im Personalrat übernimmt, und zugleich Vorstandsmitglieder für 
seine Vertretung. Absatz 1 Satz 3 und 4 gelten entsprechend.

(5) Das den Vorsitz führende Vorstandsmitglied vertritt den  
Personalrat im Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse.

(6) Abweichend von Absatz 5 vertreten in den Fällen des § 28 
Abs. 3 und 4 das den Vorsitz führende Vorstandsmitglied und 
im Falle einer Wahl nach Absatz 2 das von der Gruppenvertre-
tung gewählte Vorstandsmitglied gemeinsam den Personalrat im  
Rahmen der von der Gruppenvertretung gefassten Beschlüsse.

§ 25 
Einberufung und Leitung von Sitzungen

(1) Spätestens zehn Arbeitstage nach dem Tag, an dem das Wahl-
ergebnis festgestellt worden ist, hat der Wahlvorstand die Mit-
glieder des Personalrates zur Vornahme der nach § 24 vorge-
schriebenen Wahlen einzuberufen und bis zu deren Abschluss 
die Sitzung zu leiten.

(2) …

(3) …

§ 62 
Errichtung

In Dienststellen, bei denen Personalräte errichtet sind und denen 
in der Regel mindestens fünf Beschäftigte angehören,
1. die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
2. sich in der Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte),
werden Jugend- und Ausbildungsvertretungen gebildet.

§ 75 
Nichtständige Beschäftigte

(1) Sind in einer Dienststelle während bestimmter Dienstzeiten 
des Jahres oder zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, deren Zeit-
dauer von vornherein auf weniger als ein Jahr begrenzt ist, min-
destens fünf Beschäftigte nur vorübergehend tätig, so wählen 
diese mit einfacher Stimmenmehrheit eine Vertretung der nicht-
ständigen Beschäftigten. Die Vertretung besteht bei
5 bis 40 nichtständigen Beschäftigten aus einer Person,
41 bis 100 nichtständigen Beschäftigten aus drei Mitgliedern,
101 und mehr nichtständigen Beschäftigten aus fünf Mitgliedern.
Das gleiche gilt für Beschäftigte im Schul- und Hochschulbereich, 
deren Arbeitsverträge von vornherein auf weniger als ein Jahr 
begrenzt sind.

(2) Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand. Im Übrigen gel-
ten für die Wahl der Mitglieder der Vertretung § 10 Abs. 2, §§ 11, 
12 und 15 bis 18 entsprechend mit Ausnahme der Vorschriften 
über die Dauer der Zugehörigkeit zur Dienststelle und zum öf-
fentlichen Dienst. Besteht die Vertretung der nichtständigen Be-
schäftigten aus drei oder mehr Mitgliedern, so wählt sie aus ihrer 
Mitte ein Mitglied, das den Vorsitz übernimmt und die laufenden 
Geschäfte führt, sowie ein stellvertretendes Mitglied.

(3) Die Amtszeit der in Absatz 1 bezeichneten Mitglieder endet 
mit Ablauf des für die Beschäftigung der nichtständigen Beschäf-
tigten vorgesehenen Zeitraumes oder mit Wegfall der Vorausset-
zungen für ihre Wahl. § 19 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 und 2 sowie 
§§ 21 bis 23 gelten entsprechend.
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(4) Die Zusammenarbeit der Vertretung der nichtständigen Be-
schäftigten mit dem Personalrat bestimmt sich nach § 25 Abs. 2  
Satz 3, Abs. 3 Satz 1 Nr. 6, § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 b sowie § 31  
Abs. 3. § 38 gilt entsprechend.

(5) Für die Geschäftsführung der Vertretung der nichtständigen 
Beschäftigten sind § 24 Abs. 3, § 25 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2,  
§§ 26, 27, 29, 30 Abs. 1, § 32 Abs. 2, § 34 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2  
bis 4, sowie §§ 35 und 48, für die Rechtsstellung § 36 Abs. 1 bis 3 
Satz 1, Abs. 4, Abs. 6 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 sowie § 37 sinngemäß 
anzuwenden.

§ 78 
Bildung der Personalräte

(1) Schulen sind Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes. Für  
Regionale Berufsbildungszentren finden die für Schulen gelten-
den Bestimmungen Anwendung. § 83 Abs. 1 gilt entsprechend; 
der Verwaltungsrat und, soweit gebildet, die Gewährträger-
versammlung stehen den in § 83 Abs. 1 genannten Organen 
gleich. § 84 ist mit Ausnahme des Absatzes 1 nicht anzuwenden.

(2) Die Lehrkräfte der Schule wählen den Personalrat der Lehr-
kräfte (L). § 79 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die übrigen Beschäftigten an den Schulen wählen eigene  
Personalräte nach den allgemeinen Vorschriften, soweit sie nicht 
zu einem anderen, bei ihrem Dienstherrn gebildeten Personalrat 
wahlberechtigt sind.

(4) Das Institut für Qualitätsentwicklung ist eine Dienststelle im 
Sinne dieses Gesetzes. Am Institut für Qualitätsentwicklung wird 
je ein Personalrat gebildet für
1. die hauptamtlichen Studienleiterinnen und Studienleiter und
2. die übrigen hauptberuflich dort tätigen Beschäftigten.

§ 79 
Stufenvertretungen bei den unteren  
Schulaufsichtsbehörden

(1) Bei den unteren Schulaufsichtsbehörden wird eine Stufenver-
tretung für die Lehrkräfte einschließlich der Erzieherinnen und 
Erzieher sowie der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ge-
bildet. § 13 ist anzuwenden.

(2) Innerhalb der Stufenvertretung werden die Lehrkräfte an 
Grundschulen, Förderzentren, Regionalschulen und Gemein-
schaftsschulen ohne Sekundarstufe II mit jeweils mindestens ei-
nem Sitz berücksichtigt.

§ 80 
Hauptpersonalräte beim für Bildung zuständigen 
Ministerium

(1) Für die im Landesbereich beschäftigten Lehrkräfte, die 
hauptamtlichen Studienleiterinnen oder Studienleiter des Insti-
tuts für Qualitätsentwicklung und die Beamtinnen und Beamten 
im Vorbereitungsdienst der Lehrerlaufbahnen, deren oberste 
Dienstbehörde das für Bildung zuständige Ministerium ist, wird 
beim für Bildung zuständigen Ministerium ein Hauptpersonalrat 

der Lehrkräfte (L) gebildet. Er besteht aus siebzehn Mitgliedern. 
Jede Gruppe von Lehrkräften wird mit mindestens einem Sitz 
berücksichtigt. Je eine Gruppe von Lehrkräften bilden die Lehr-
kräfte an
1. Grundschulen, Förderzentren, Hauptschulen, Realschulen,  
Regionalschulen, Gemeinschaftsschulen ohne Sekundarstufe II 
und den entsprechenden organisatorischen Verbindungen,
2. Gemeinschaftsschulen mit Sekundarstufe II und den entspre-
chenden organisatorischen Verbindungen sowie Kooperativen 
Gesamtschulen,
3. Gymnasien,
4. Berufsbildenden Schulen.
Innerhalb der Gruppe der Grundschulen, Förderzentren, Haupt-
schulen, Realschulen, Regionalschulen, Gemeinschaftsschulen 
ohne Sekundarstufe II und der entsprechenden organisatori-
schen Verbindungen werden die Lehrkräfte an Grundschulen, 
Förderzentren, Regionalschulen und Gemeinschaftsschulen mit 
jeweils mindestens einem Sitz berücksichtigt.

(2) Die in Absatz 1 nicht genannten Beschäftigten der Landes-
verwaltung, deren oberste Dienstbehörde das für Bildung zu-
ständige Ministerium ist, wählen den Hauptpersonalrat beim für 
Bildung zuständigen Ministerium.

§ 81 
Sondervorschriften für Personalräte und  
Stufenvertretung

Für die Personalräte der Lehrkräfte gelten folgende Sonder-
vorschriften:
1. Die Kosten nach den §§ 17 und 34 Abs. 1 Nr. 1, 4, 5 und 6 sowie 
Abs. 2 tragen die Träger der sächlichen Kosten der Dienststellen, 
die Kosten nach § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3 tragen die Dienstherren 
der Lehrkräfte.
2. Für die Gruppen der Lehrkräfte gilt § 14 entsprechend. Inner-
halb der Gruppen der Lehrkräfte ist nicht nach dem Status der  
Beschäftigten, sondern nach der Schulart zu unterscheiden;  
soweit keine Gruppen von Lehrkräften bestehen, obliegen die 
Aufgaben von Gruppenvertretungen den Personalräten der Lehr-
kräfte.
3. Auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die für  
Beamtinnen und Beamte geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
anzuwenden.
4. In den Fällen des § 36 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 ermäßigt das für 
Bildung zuständige Ministerium die Pflichtstundenzahl in ange-
messener Weise durch Verordnung
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(Es handelt sich um die aktuell noch gültige Fassung. Die Wahl-
ordnung befindet sich im Veränderungsprozess, der bei Druck-
legung noch nicht abgeschlossen war. Die neue Wahlordnung 
wird unverzüglich nach Inkraftsetzung auf der Homepage der 
GEW (www.gew-sh.de) veröffentlicht.)

§ 1 
Bestellung des Wahlvorstandes

(1) Spätestens zwölf Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit bestellt 
der Personalrat drei Wahlberechtigte als Wahlvorstand und eine 
oder einen von ihnen als Vorsitzende oder Vorsitzenden. Zusätz-
lich kann er eine gleiche Anzahl Ersatzmitglieder bestellen. Sind in 
der Dienststelle Angehörige verschiedener Gruppen beschäftigt, 
muss jede Gruppe im Wahlvorstand vertreten sein. Sind mehr 
als drei Gruppen vorhanden (§ 80 MBG Schl.-H.), erhöht sich die 
Anzahl der Mitglieder des Wahlvorstandes entsprechend.

(2) Ist der Personalrat seiner Verpflichtung nach Absatz 1 nicht 
nachgekommen, hat die Dienststellenleitung innerhalb einer 
Woche eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstan-
des in der darauf folgenden Woche einzuberufen. Die Personal-
versammlung wählt sich eine Versammlungsleiterin oder einen 
Versammlungsleiter.

(3) Besteht in einer Dienststelle, die die Voraussetzungen des  
§ 10 MBG Schl.-H. erfüllt, kein Personalrat, beruft die Dienststel-
lenleitung eine Personalversammlung zur Wahl des Wahlvorstan-
des ein. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2 
Allgemeine Wahlvorbereitungen

(1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personalrates durch. 
Er hat die Wahl unverzüglich nach seiner Bestellung, Wahl oder 
Einsetzung einzuleiten; sie soll spätestens am Tage vor Ablauf 
der Amtszeit des amtierenden Personalrates stattfinden. Kommt 
der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht nach, wählt die  
Personalversammlung einen neuen Wahlvorstand. § 1 gilt ent-
sprechend.

(2) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Beschäftigte als 
Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer zu seiner Unterstützung bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Stimmabgabe und bei 
der Stimmenzählung bestellen; dabei soll er die in der Dienststelle 
vertretenen Gruppen angemessen berücksichtigen.

(3) Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die notwendigen Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

(4) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder und die 
Namen etwaiger Ersatzmitglieder unverzüglich nach seiner Be-
stellung, Wahl oder Einsetzung in der Dienststelle durch Aushang 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt.

§ 3 
Beschlüsse

Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit; Stimmenthaltung ist zulässig. Bei Stim-
mengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

§ 4 
Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten, 
Wählerverzeichnis

(1) Der Wahlvorstand stellt die Anzahl der in der Regel beschäf-
tigten Wahlberechtigten, ihre Verteilung auf die Gruppen und 
innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter fest.

(2) Der Wahlvorstand stellt ein Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten (Wählerverzeichnis), getrennt nach den Gruppen und inner-
halb der Gruppen getrennt nach Geschlechtern auf. Er hat bis 
zum Abschluss der Stimmabgabe das Wählerverzeichnis auf dem  
Laufenden zu halten und zu berichtigen.

(3) Das Wählerverzeichnis oder eine Abschrift ist unverzüglich 
nach Einleitung der Wahl (§ 8 Abs. 5) bis zum Abschluss der 
Stimm abgabe an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 5 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis

(1) Jede und jeder Beschäftigte kann beim Wahlvorstand schrift-
lich innerhalb einer Woche seit Auslegung des Wählerverzeich-
nisses (§ 4 Abs. 3) Einspruch gegen dessen Richtigkeit einlegen.

(2) Über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüg-
lich. Die Entscheidung ist der oder dem Beschäftigten, die oder 
der Einspruch eingelegt hat, unverzüglich, spätestens jedoch 
einen Tag vor Beginn der Stimmabgabe schriftlich mitzuteilen. 
Ist der Einspruch begründet, hat der Wahlvorstand das Wähler-
verzeichnis zu berichtigen.

§ 6 
Abstimmung vor der Wahl

(1) Sechzehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Personalrates 
soll dieser die Wahlberechtigten darauf hinweisen, dass über

Landesverordnung über die Wahl 
der Personalräte (Wahlordnung zum 

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein)
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1. eine von § 14 Abs. 1 und 2 MBG Schl.-H. abweichende Ver-
teilung der Mitglieder des Personalrates auf die Gruppen (§ 14  
Abs. 3 MBG Schl.-H.) oder
2. die Durchführung einer gemeinsamen Wahl (§ 15 Abs. 2 MBG 
Schl.-H.)
abgestimmt werden kann (Vorabstimmung), wenn ein solcher 
Antrag spätestens zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit des 
Personalrates bei diesem eingeht.

(2) Der Wahlvorstand (§ 1 Abs. 1) hat die Vorabstimmung
1. nach Absatz 1 Nr. 1 auf Antrag mindestens eines Zehntels der 
Wahlberechtigten jeder Gruppe oder
2. nach Absatz 1 Nr. 2 auf Antrag mindestens eines Zehntels der 
Wahlberechtigten einer Gruppe
durchzuführen, soweit ein Antrag beim Personalrat bis spätes-
tens zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Personalrates 
eingegangen ist.

(3) Wird aufgrund der Vorabstimmung nach Absatz 2 von der 
Mehrheit der Wahlberechtigten jeder Gruppe
1. eine von § 14 Abs. 1 und 2 MBG Schl.-H. abweichende Vertei-
lung der Mitglieder des Personalrates auf die Gruppen (§ 14 Abs. 3  
MBG Schl.-H.) oder
2. die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 15 Abs. 2 MBG Schl.-H.)
verlangt, ist bei der Durchführung der Wahl entsprechend zu 
verfahren.

§ 7 
Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Personal-
ratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf die  
Gruppen und nach Geschlechtern
(1) Der Wahlvorstand ermittelt die Anzahl der zu wählenden Mit-
glieder des Personalrates (§ 13 MBG Schl.-H.). Erfüllt in einer 
Dienststelle mit bis zu 20 Wahlberechtigten mehr als eine Gruppe 
die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 2 MBG Schl.-H., erhöht 
sich die Anzahl der Mitglieder des Personalrates entsprechend. 
Ist eine von § 14 Abs. 1 und 2 MBG Schl.-H. abweichende Ver-
teilung der Mitglieder des Personalrates auf die Gruppen (§ 14 
Abs. 3 MBG Schl.-H.) nicht beschlossen worden, errechnet der 
Wahlvorstand die Verteilung der Personalratssitze auf die Grup-
pen und innerhalb der Gruppen anteilig nach den in der Gruppe 
vertretenen Geschlechtern nach dem Höchstzahlenverfahren.

(2) Die Anzahl der zu wählenden Personalratsmitglieder wird auf 
die Gruppen und innerhalb der Gruppen anteilig entsprechend 
den in der Gruppe vertretenen Geschlechtern verteilt in der  
Reihenfolge der Höchstzahlen, die sich durch Teilung der nach  
§ 4 Abs. 1 ermittelten Zahlen durch 1, 2, 3 usw. ergeben (Höchst-
zahlenverfahren nach d‘Hondt). Entfällt danach innerhalb einer 
Gruppe auf ein Geschlecht kein Personalratsmitglied, ist es den-
noch zulässig, Bewerberinnen oder Bewerber dieses Geschlech-
tes bei der Wahl zu berücksichtigen. Ist bei gleichen Höchstzahlen 
nur noch ein Mitglied oder sind bei drei gleichen Höchstzahlen 
nur noch zwei Mitglieder zu verteilen, entscheidet das Los.

(3) Jede Gruppe, die die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 2  
MBG Schl.-H. erfüllt, erhält mindestens einen Sitz. Die nach  
Absatz 2 ermittelte Anzahl der Sitze der übrigen Gruppen oder 
der übrigen Gruppe vermindert sich entsprechend. Dabei werden 

die jeweils zuletzt zugeteilten Sitze zuerst gekürzt. Bei gleicher 
Höchstzahl entscheidet das Los, welche Gruppe den Sitz abzu-
geben hat.

(4) Haben in einer Dienststelle alle Gruppen die gleiche Anzahl 
von Angehörigen, erübrigt sich die Errechnung der Sitze nach 
dem Höchstzahlenverfahren; in diesen Fällen entscheidet das 
Los, welcher Gruppe die höhere Anzahl von Sitzen zufällt.

§ 8 
Wahlausschreiben

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem letzten Tag der Stimm-
abgabe erlässt der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben. Es ist von 
sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unter schreiben.

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten
1. Ort und Datum seines Erlasses,
2. die Anzahl der nach § 10 Abs. 2 MBG Schl.-H. zu wählenden 
Mitglieder des Personalrates, getrennt nach den Gruppen,
3. unter Hinweis auf § 10 Abs. 1 Satz 3 und 4 die Mindestanzahl 
der weiblichen und männlichen Gruppenangehörigen, die jeder 
Wahlvorschlag enthalten muss,
4. die Höchstanzahl der von jeder oder jedem Wahlberechtigten 
zu vergebenden Stimmen, getrennt nach den Stimmen für die 
Bewerberinnen und Bewerber,
5. Angaben darüber, ob die Gruppen ihre Vertreterinnen und 
Vertreter in getrennten Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) oder 
vor Erlass des Wahlausschreibens gemeinsame Wahl beschlossen
worden ist,
6. die Angabe, wo und wann das Wählerverzeichnis und diese 
Wahlordnung zur Einsicht ausliegen,
7. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen können, die in das 
Wählerverzeichnis eingetragen sind,
8. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 
nur innerhalb einer Woche seit seiner Auslegung schriftlich beim 
Wahlvorstand eingereicht werden können; der letzte Tag der  
Einspruchsfrist ist anzugeben,
9. die Mindestzahl der wahlberechtigten Beschäftigten, von  
denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss, soweit er 
nicht von einer der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaf-
ten gemacht wird, und den Hinweis, dass jede oder jeder Beschäf-
tigte für die Wahl des Personalrates nur auf einem Wahlvorschlag 
benannt werden kann,
10. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahlvorstand 
einzureichen; der letzte Tag der Einreichungsfrist ist anzugeben,
11. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvor-
schläge berücksichtigt werden und dass nur gewählt werden 
kann, wer in einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist,
12. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gegeben  
werden,
13. den Ort und die Zeit der Stimmabgabe und
14. einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimm-
abgabe (Briefwahl).

(3) Der Wahlvorstand hat eine Abschrift oder einen Abdruck 
des Wahlausschreibens und dieser Wahlordnung vom Tage des  
Er lasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe an einer oder an 
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mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen  
Stellen auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten.

(4) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens können 
vom Wahlvorstand jederzeit berichtigt werden.

(5) Mit dem Tag des Erlasses des Wahlausschreibens ist die Wahl 
eingeleitet.

§ 9 
Wahlvorschläge, Einreichungsfrist

(1) Zur Wahl des Personalrates können die wahlberechtigten  
Beschäftigten und jede in der Dienststelle vertretene Gewerk-
schaft Wahlvorschläge machen.

(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Erlass des Wahlausschreibens einzureichen. Bei Gruppen-
wahl sind für die einzelnen Gruppen getrennte Wahlvorschläge 
einzureichen. Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind un-
gültig.

§ 10 
Inhalt der Wahlvorschläge

(1) Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu trennen und 
muss mindestens jeweils so viele Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten, wie Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter
1. bei Gruppenwahl in der betreffenden Gruppe oder
2. bei gemeinsamer Wahl in den Personalrat
zu wählen sind. Die verschiedenen Beschäftigungsarten der in 
der Dienststelle tätigen Beschäftigten sollen angemessen be-
rücksichtigt werden. Im Fall des § 7 Abs. 2 Satz 2 können die 
Wahlvorschläge auch Bewerberinnen oder Bewerber des in der 
Minderheit befindlichen Geschlechtes enthalten. Im Fall des § 33 
Abs. 1 muss der Wahlvorschlag mindestens eine Bewerberin und 
einen Bewerber enthalten, wenn unter den wählbaren Beschäf-
tigten beide Geschlechter vertreten sind.

(2) Die Namen
1. der Bewerberinnen sind links und
2. der Bewerber sind rechts
auf dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen und mit fort-
laufenden Nummern zu versehen. Neben dem Familiennamen 
sind der Vorname, das Geburtsdatum, die Amts- oder Berufs-
bezeichnung und die Gruppenzugehörigkeit anzugeben. Bei ge-
meinsamer Wahl sind in dem Wahlvorschlag die Bewerberinnen 
links und die Bewerber rechts jeweils nach Gruppen zusammen-
zufassen.

(3) Jeder Wahlvorschlag der wahlberechtigten Beschäftigten muss
1. bei Gruppenwahl von mindestens einem Zwanzigstel der wahl-
berechtigten Gruppenangehörigen, jedoch mindestens von drei 
wahlberechtigten Gruppenangehörigen,
2. bei gemeinsamer Wahl von mindestens einem Zwanzigstel der 
wahlberechtigten Beschäftigten, jedoch mindestens von drei 
wahlberechtigten Beschäftigten, unterzeichnet sein. In jedem 
Falle genügen bei Gruppenwahl die Unterschriften von fünfzig 
wahlberechtigten Gruppenangehörigen, bei gemeinsamer Wahl 
die Unterschriften von fünfzig wahlberechtigten Beschäftigten.

(4) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, in welcher  
Reihenfolge die Beschäftigten, die den Wahlvorschlag unter-
zeichnet haben, zur Vertretung des Wahlvorschlages gegenüber 
dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen und 
Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt sind. Fehlt eine 
Angabe hierüber, gilt diejenige oder derjenige als berechtigt, die 
oder der an erster Stelle unterzeichnet hat.

(5) Ein Wahlvorschlag einer in der Dienststelle vertretenen  
Gewerkschaft ist gültig, wenn er von einer oder einem Beauftrag-
ten der Gewerkschaft unterzeichnet ist. Diese oder dieser gilt als 
vertretungsberechtigt nach Absatz 4 Satz 1.

(6) Wahlvorschläge einer Gewerkschaft sind mit dem Namen 
der Gewerkschaft zu bezeichnen; hinter den Namen der Bewer-
berinnen und Bewerber kann ihre Gewerkschaftszugehörigkeit 
vermerkt werden. Sonstige Wahlvorschläge können mit einem 
Kennwort versehen werden.

§ 11 
Sonstige Erfordernisse

(1) Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann für die Wahl des 
Personalrates nur auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden.

(2) Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustimmung der Be-
werberinnen und Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvorschlag 
beizufügen; die Zustimmung kann nicht widerrufen werden.

(3) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann die Unterschrift zur 
Wahl des Personalrates rechtswirksam nur für einen Wahlvor-
schlag abgeben.

(4) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist unzulässig.

§ 12 
Behandlung der Wahlvorschläge durch den  
Wahlvorstand, ungültige Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvorschlägen den Tag 
und die Uhrzeit des Einganges. Im Fall des Absatzes 6 oder 7 ist 
auch der Zeitpunkt des Einganges des berichtigten Wahlvorschla-
ges zu vermerken.

(2) Der Wahlvorstand prüft, ob die auf den Wahlvorschlägen be-
nannten Bewerberinnen und Bewerber nach § 12 MBG Schl.-H. 
wählbar sind und streicht die Namen der Bewerberinnen und 
Bewerber, deren Nichtwählbarkeit festgestellt wird. Der Wahl-
vorstand hat die betroffenen Bewerberinnen und Bewerber und 
die zur Vertretung des Wahlvorschlages Berechtigte oder den 
zur Vertretung des Wahlvorschlages Berechtigten (§ 10 Abs. 4) 
hiervon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

(3) Wahlvorschläge, die ungültig sind, weil sie bei der Einreichung 
nicht die erforderliche Anzahl von Unterschriften aufweisen oder 
weil sie nicht fristgerecht eingereicht worden sind, gibt der Wahl-
vorstand unverzüglich nach Eingang unter Angabe der Gründe 
zurück. Dasselbe gilt für Wahlvorschläge einer Gewerkschaft, die 
nicht von der oder dem Beauftragten der Gewerkschaft unter-
zeichnet sind.
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(4) Der Wahlvorstand hat Bewerberinnen oder Bewerber, die mit 
ihrer schriftlichen Zustimmung auf mehreren Wahlvorschlägen 
benannt sind, aufzufordern, innerhalb von drei Arbeitstagen zu 
erklären, auf welchem Wahlvorschlag sie benannt bleiben wollen.  
Wird eine solche Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, wird die 
Bewerberin oder der Bewerber von sämtlichen Wahlvorschlägen 
gestrichen.

(5) Der Wahlvorstand hat wahlberechtigte Beschäftigte, die 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet haben, aufzufordern, 
innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, welche Unterschrift 
sie aufrechterhalten. Wird diese Erklärung nicht fristgerecht ab-
gegeben, zählt die Unterschrift nur auf dem zuerst eingegange-
nen Wahlvorschlag; auf den übrigen Wahlvorschlägen wird sie 
gestrichen. Bei gleichzeitigem Eingang entscheidet das Los, auf 
welchem Wahlvorschlag die Unterschrift zählt.

(6) Wahlvorschläge, die den Erfordernissen des § 10 Abs. 1 Satz 1  
und 4 nicht entsprechen, hat der Wahlvorstand mit der Auffor-
derung zurückzugeben, die Mängel innerhalb einer Frist von drei 
Arbeitstagen zu beseitigen. Ist aus der Sicht des Wahlvorschlag-
trägers eine Beseitigung nicht möglich, hat er die dafür maß-
gebenden Gründe darzulegen. Wenn innerhalb der gesetzten 
Frist weder der Aufforderung nach Satz 1 entsprochen noch eine 
den Wahlvorschlag rechtfertigende Begründung vorgelegt wird, 
sind diese Wahlvorschläge ungültig.

(7) Wahlvorschläge, die
1. den Erfordernissen des § 10 Abs. 2 nicht entsprechen,
2. ohne die schriftliche Zustimmung der Bewerberinnen oder  
Bewerber eingereicht sind oder
3. infolge von Streichungen nach Absatz 5 nicht mehr die erfor-
derliche Anzahl von Unterschriften aufweisen,
hat der Wahlvorstand mit der Aufforderung zurückzugeben, die 
Mängel innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen zu beseitigen. 
Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, sind diese Wahl-
vorschläge ungültig.

§ 13 
Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Ist nach Ablauf der in § 9 Abs. 2 und in § 12 Abs. 6 und 7  
genannten Fristen bei Gruppenwahl nicht für jede Gruppe ein  
gültiger Wahlvorschlag, bei gemeinsamer Wahl kein gültiger 
Wahlvorschlag eingegangen, gibt der Wahlvorstand dies sofort 
durch Aushang an den gleichen Stellen, an denen das Wahlaus-
schreiben ausgehängt ist, bekannt. Gleichzeitig fordert er zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von 
einer Woche auf.

(2) Im Falle der Gruppenwahl weist der Wahlvorstand in der Be-
kanntmachung darauf hin, dass eine Gruppe keine Vertreterinnen 
und Vertreter in den Personalrat wählen kann, wenn innerhalb 
der Nachfrist für sie kein gültiger Wahlvorschlag eingeht. Im Falle 
gemeinsamer Wahl weist der Wahlvorstand darauf hin, dass der 
Personalrat nicht gewählt werden kann, wenn innerhalb der 
Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag eingeht.

(3) Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvorschläge nicht 
ein, gibt der Wahlvorstand sofort bekannt

1. bei Gruppenwahl, für welche Gruppe oder für welche Gruppen 
keine Vertreterinnen und Vertreter gewählt werden können oder
2. bei gemeinsamer Wahl, dass diese Wahl nicht stattfinden kann.

§ 14 
Bezeichnung der Wahlvorschläge

Nach Ablauf der in § 9 Abs. 2 oder in § 13 Abs. 1 genannten Fristen 
ermittelt der Wahlvorstand durch Los die Reihenfolge der Ord-
nungsnummern, die den eingereichten Wahlvorschlägen zuge-
teilt werden (Vorschlag 1 usw.). Die Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Wahlvorschläge sind zu der Losentscheidung rechtzeitig 
einzuladen.

§ 15 
Bekanntgabe der Wahlvorschläge

(1) Unverzüglich nach Ablauf der in § 9 Abs. 2 oder in § 13 Abs. 1  
genannten Fristen, spätestens jedoch eine Woche vor Beginn der 
Stimmabgabe, gibt der Wahlvorstand die als gültig anerkannten 
Wahlvorschläge unter Angabe der Geburtsjahrgänge der Be-
werberinnen und Bewerber bekannt. Bei Wahlvorschlägen, die 
nach § 12 Abs. 6 als gültig anerkannt worden sind, erläutert der 
Wahlvorstand unter Angabe der vom Wahlvorschlagsträger ge-
nannten Gründe, warum diese ein Abweichen von § 10 Abs. 1 
rechtfertigen. § 8 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Stimmzettel sollen 
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe nach Satz 1 vorliegen.

(2) Die Namen der Personen, die die Wahlvorschläge unterzeich-
net haben, werden nicht bekannt gemacht.

§ 16 
Sitzungsniederschriften

Der Wahlvorstand fertigt über jede Sitzung eine Niederschrift, in 
der über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis (§ 5), über die 
Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Personalratsmitglieder 
und über die Verteilung der Personalratssitze auf die Gruppen 
und innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter (§ 7), über die 
Zulassung von Wahlvorschlägen (§ 12) und über die Gewährung 
von Nachfristen (§ 13) entschieden wird. Sie ist von sämtlichen 
Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.

§ 17 
Ausübung des Wahlrechtes, Stimmzettel,  
ungültige Stimmabgabe

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist. Erhält eine Gruppe aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 MBG 
Schl.-H. keine Vertretung und findet Gruppenwahl statt, kann 
sich jede oder jeder Angehörige dieser Gruppe durch Erklärung 
gegenüber dem Wahlvorstand zur Stimmabgabe einer anderen 
Gruppe anschließen. Die Verteilung der Sitze auf die Gruppen 
und innerhalb der Gruppe auf die Geschlechter wird dadurch 
nicht berührt.

(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzettels in einem 
Wahlumschlag ausgeübt. Bei Gruppenwahl müssen die Stimm-
zettel für jede Gruppe, bei gemeinsamer Wahl alle Stimmzettel 
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dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung haben. 
Dasselbe gilt für die Wahlumschläge.

(3) Ungültig sind Stimmzettel,
1. die nicht in einem Wahlumschlag abgegeben sind,
2. die nicht den Erfordernissen des Absatzes 2 Satz 2 entsprechen,
3. die mehr Stimmen für Bewerberinnen enthalten als für Bewer-
berinnen zu vergeben sind oder die mehr Stimmen für Bewerber 
enthalten als für Bewerber zu vergeben sind,
4. aus denen sich der Wählerwille nicht zweifelsfrei ergibt oder
5. die ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder einen Vorbe-
halt enthalten.

(4) Mehrere in einem Wahlumschlag für die Wahl enthaltene 
Stimmzettel, die gleich lauten, gelten als ein Stimmzettel; wenn 
sie ungleich lauten, gelten sie als ein ungültiger Stimmzettel.

§ 18 
Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen dafür, dass die Wählerin 
oder der Wähler den Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet 
kennzeichnen und in den Wahlumschlag legen kann. Für die Auf-
nahme der Umschläge sind Wahlurnen zu verwenden. Vor Beginn 
der Stimmabgabe sind die Wahlurnen vom Wahlvorstand zu ver-
schließen. Sie müssen so eingerichtet sein, dass die eingeworfe-
nen Umschläge nicht vor Öffnung der Wahlurne entnommen wer-
den können. Findet Gruppenwahl statt, kann die Stimmabgabe 
nach Gruppen getrennt durchgeführt werden; in jedem Fall sind 
jedoch die Stimmzettel in getrennten Wahlurnen zu sammeln.

(2) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöffnet ist, müssen 
mindestens zwei Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum 
anwesend sein; sind Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer bestellt  
(§ 2 Abs. 2), genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des Wahl-
vorstandes und einer Wahlhelferin oder eines Wahlhelfers.

(3) Ist die Wählerin oder der Wähler in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, ist ihr oder ihm von dem damit betrauten Mitglied 
des Wahlvorstandes der Stimmzettel auszuhändigen. Nach der 
Wahlhandlung legt die Wählerin oder der Wähler den Umschlag 
in die Wahlurne oder übergibt diesen einem Mitglied des Wahl-
vorstandes, das ihn in Gegenwart der Wählerin oder des Wählers 
ungeöffnet in die Wahlurne legt. Die Stimmabgabe ist im Wähler-
verzeichnis zu vermerken.

(4) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der durch ein körper-
liches Gebrechen bei der Stimmabgabe behindert ist, bestimmt 
eine Person ihres oder seines Vertrauens, die sie oder ihn bei der 
Stimmabgabe unterstützen soll, und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die notwendige 
Unterstützung der Wählerin oder des Wählers bei der Stimm-
abgabe. Die Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Unterstützung der Wählerin 
oder des Wählers erlangt hat. Wahlbewerberinnen oder Wahl-
bewerber dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden.

(5) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird das Wahl-
ergebnis nicht unmittelbar nach Abschluss der Stimmabgabe fest-
gestellt, hat der Wahlvorstand die Wahlurne so zu verschließen 

und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Entnahme von 
Stimmzetteln ohne Beschädigung des Verschlusses nicht mög-
lich ist. Bei Wiedereröffnung der Wahl oder bei Entnahme der 
Stimmzettel zur Stimmzählung hat sich der Wahlvorstand davon 
zu überzeugen, dass der Verschluss unversehrt ist.

§ 19 
Schriftliche Stimmabgabe

(1) Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, 
ihre Stimme persönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf 
Verlangen den Stimmzettel und den Wahlumschlag sowie einen 
größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes 
und als Absender den Namen und die Anschrift der oder des 
wahlberechtigten Beschäftigten sowie den Vermerk »Schriftliche 
Stimmabgabe« trägt, auszuhändigen oder zu übersenden. Diesen 
Wahlberechtigten ist eine vorgedruckte von ihnen abzugebende 
Erklärung, dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet 
haben, auszuhändigen oder zu übersenden; ist nach § 18 Abs. 4 
eine Vertrauensperson bestimmt, kann diese die Erklärung un-
terzeichnen. Auf Antrag ist auch ein Abdruck des Wahlausschrei-
bens auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat 
die Aushändigung oder Übersendung im Wählerverzeichnis zu 
vermerken.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass
1. der Stimmzettel unbeobachtet persönlich gekennzeichnet und 
in den Wahlumschlag gelegt,
2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des 
Datums unterschrieben und
3. der Wahlumschlag, in den der Stimmzettel gelegt ist, und die 
unterschriebene Erklärung (Absatz 1 Satz 2) in dem Freiumschlag 
verschlossen und so rechtzeitig an den Wahlvorstand abgesandt 
oder übergeben wird, dass er diesem vor Abschluss der Stimm-
abgabe vorliegt. Unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 kann 
sich eine Wählerin oder ein Wähler der Unterstützung einer Ver-
trauensperson bedienen.

§ 20 
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe entnimmt der 
Wahlvorstand die Wahlumschläge den bis zu diesem Zeitpunkt 
eingegangenen Briefumschlägen und legt sie nach einem Ver-
merk über die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis ungeöffnet in 
die Wahlurne.

(2) Verspätet eingehende Briefumschläge hat der Wahlvorstand 
mit einem Vermerk über den Zeitpunkt des Einganges ungeöffnet 
zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Die Briefumschläge sind ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ungeöffnet 
zu vernichten, wenn die Wahl nicht angefochten worden ist.

§ 21 
Stimmabgabe in besonderen Fällen

(1) Für die Beschäftigten von Nebenstellen oder Teilen einer 
Dienststelle, die räumlich von dieser entfernt liegen und nicht 
nach § 8 Abs. 2 MBG Schl.-H. zur selbständigen Dienststelle er-
klärt worden sind, kann der Wahlvorstand die Stimmabgabe in 
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diesen Stellen durchführen oder die schriftliche Stimmabgabe an-
ordnen. In anderen Fällen, insbesondere bei Schichtdienst oder 
bei Tätigkeiten von Beschäftigten außerhalb der Dienststelle, 
kann der Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe anordnen.

(2) Wird die schriftliche Stimmabgabe angeordnet, hat der Wahl-
vorstand den betreffenden Beschäftigten die in § 19 Abs. 1 Satz 
1 genannten Unterlagen ohne besondere Anforderung zu über-
senden. Im Übrigen gelten die §§ 19 und 20.

§ 22 
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich, spätestens am dritten Tag nach Beendigung der 
Stimmabgabe stellt der Wahlvorstand das Wahlergebnis fest.

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der Wahlvorstand die 
Stimmzettel den Wahlumschlägen und prüft deren Gültigkeit. Bei 
Stimmzetteln, die zu Zweifeln Anlass geben, beschließt der Wahl-
vorstand über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit.

(3) Der Wahlvorstand zählt im Falle
1. der Verhältniswahl die auf jede Wahlvorschlagsliste und auf 
die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber innerhalb der Vor-
schlagslisten oder
2. der Mehrheitswahl die auf jede einzelne Bewerberin und auf 
jeden einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen zu-
sammen.

(4) Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl-
vorstand beschließt, weil sie zu Zweifeln Anlass geben, sind mit 
fortlaufender Nummer zu versehen und von den übrigen Stimm-
zetteln gesondert bei den Wahlunterlagen aufzubewahren.

(5) Die Sitzung, in der das Wahlergebnis festgestellt wird, muss 
den Beschäftigten zugänglich sein. Ort und Zeitpunkt des Beginns 
der Sitzung sind durch Aushang bekannt zu geben.

§ 23 
Wahlniederschrift

(1) Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvorstand eine Nieder-
schrift, die von sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 
unterzeichnen ist. Die Niederschrift muss enthalten
1. die Anzahl der Wahlberechtigten (getrennt nach Gruppen und 
innerhalb der Gruppen nach Geschlechtern),
2. die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel (getrennt nach den 
Gruppen),
3. die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimmzettel (bei 
Gruppen wahl getrennt nach Gruppen),
4. die Anzahl aller ungültigen abgegebenen Stimmzettel (bei 
Gruppenwahl getrennt nach Gruppen),
5. die Anzahl der gültigen abgegebenen Stimmen (bei Gruppen-
wahl getrennt nach Gruppen und
innerhalb der Gruppen getrennt nach Geschlechtern, bei gemein-
samer Wahl getrennt nach Geschlechtern),
6. die für die Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
zweifelhafter Stimmzettel maßgebenden Gründe,
7. die Anzahl der auf jede Vorschlagsliste entfallenen gültigen 
Stimmen (Verhältniswahl),

8. die Anzahl der auf jede Bewerberin und auf jeden Bewerber 
der einzelnen Vorschlagslisten entfallenen gültigen Stimmen  
(Verhältniswahl),
9. die Errechnung der Höchstzahlen (Verhältniswahl),
10. die Verteilung der erreichten Stimmenanzahl auf die einzelnen 
Vorschlagslisten getrennt nach Geschlechtern (Verhältniswahl),
11. die Anzahl der auf jede Bewerberin und auf jeden Bewerber 
entfallenen gültigen Stimmen (Mehrheitswahl),
12. die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber.

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung oder bei der 
Feststellung des Wahlergebnisses sind in der Niederschrift zu  
vermerken.

§ 24 
Benachrichtigung der gewählten Bewerberinnen 
und Bewerber

Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Personalratsmitglieder 
Gewählten unverzüglich schriftlich von ihrer Wahl.

§ 25 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis durch zweiwöchigen 
Aushang an den gleichen Stellen wie das Wahlausschreiben be-
kannt. Die Bekanntmachung muss die in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
bis 5, 7 bis 12 aufgeführten Angaben enthalten.

§ 26 
Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen oder zeitweilig verhinderten 
Personalratsmitgliedes tritt unabhängig vom Geschlecht die Be-
werberin oder der Bewerber des gleichen Wahlvorschlages mit 
der nächsthöchsten Stimmenzahl als Ersatzmitglied ein. Über das 
nachrückende Ersatzmitglied entscheidet bei gleicher Stimmen-
anzahl das von der oder dem Personalratsvorsitzenden in Anwe-
senheit eines weiteren Personalratsmitgliedes zu ziehende Los.

§ 27 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekanntmachungen, 
Stimmzettel usw.) werden vom Personalrat aufbewahrt; sie sollen 
nach der nächsten Personalratswahl vernichtet werden.

§ 28 
Voraussetzungen für Verhältniswahl, Stimmzettel, 
Stimmabgabe

(1) Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) ist zu 
wählen, wenn
1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe mehrere gültige 
Wahlvorschläge oder
2. bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvorschläge
eingegangen sind.

(2) In dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge 
der Nummern unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, 
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der Amts- oder Berufsbezeichnung und der Gruppenzugehörig-
keit links der Bewerberinnen und rechts der Bewerber unterein-
ander aufzuführen. Der Wahlvorstand kann entscheiden, dass die 
Vorschlagslisten für eine Wahl abweichend von Satz 1 nebenein-
ander auf dem Stimmzettel aufgeführt werden. Bei Listen, die mit 
der Gewerkschaftsbezeichnung oder einem Kennwort versehen 
sind, ist auch die Gewerkschaftsbezeichnung oder das Kennwort 
anzugeben. Enthalten Listen von Gewerkschaften Angaben über 
die Gewerkschaftszugehörigkeit von Bewerberinnen oder Bewer-
bern, sind diese in den Stimmzettel zu übernehmen.

(3) Die Wählerin oder der Wähler kann auf dem Stimmzettel die 
Namen der Bewerberinnen und Bewerber ankreuzen, für die 
sie ihre oder für die er seine Stimmen abgeben will. Es können  
Namen von Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiedenen 
Vorschlagslisten angekreuzt werden. Die Wählerin oder der  
Wähler kann
1. bei Gruppenwahl nicht mehr Namen von

a) Bewerberinnen ankreuzen, als für die betreffende Gruppe 
jeweils Vertreterinnen und
b) Bewerbern ankreuzen, als für die betreffende Gruppe jeweils 
Vertreter

zu wählen sind oder
2. bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen von

a) Bewerberinnen ankreuzen, als weibliche Personalratsmit-
glieder insgesamt und
b) Bewerbern ankreuzen, als männliche Personalratsmitglieder 
insgesamt

zu wählen sind, jedoch innerhalb der einzelnen Gruppen nicht 
mehr Namen, als jeweils Vertreterinnen und Vertreter dieser 
Gruppen zu wählen sind.
Abweichend von Satz 3 kann im Fall des § 7 Abs. 2 Satz 2 auch der 
Name höchstens einer Bewerberin oder eines Bewerbers des in 
der Minderheit befindlichen Geschlechtes angekreuzt werden. 
Die für das andere Geschlecht zu vergebenden Stimmen verrin-
gern sich im Fall des Satzes 4 um eine Stimme.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Wählerin oder der Wähler 
einen gesamten Wahlvorschlag unverändert annehmen. In die-
sem Fall hat die Wählerin oder der Wähler auf dem Stimmzettel 
in einem besonderen Feld die Vorschlagsliste anzukreuzen, für 
die sie ihre oder er seine Stimmen abgeben will. Diese Kennzeich-
nung einer Vorschlagsliste gilt als Abgabe aller nach Absatz 3  
Satz 3 zu vergebenden Stimmen in der auf der Vorschlagsliste 
vorgegebenen Reihenfolge. Nimmt die Wählerin oder der Wähler 
einen gesamten Wahlvorschlag an, der weniger Bewerberinnen 
oder Bewerber enthält, als der Wählerin oder dem Wähler Stim-
men für das jeweilige Geschlecht zustehen, entfallen die weiteren 
Stimmen.

(5) Auf dem Stimmzettel ist zu vermerken, wie viele Namen von 
Bewerberinnen und wie viele Namen von Bewerbern die Wähle-
rin oder der Wähler jeweils höchstens ankreuzen darf und dass 
abweichend hiervon alle zu vergebenden Stimmen durch Kenn-
zeichnung einer Vorschlagsliste abgegeben werden können.

§ 29 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen 
und Gruppenvertreter bei Gruppenwahl

(1) Bei Gruppenwahl werden die den einzelnen Vorschlagslisten 
zustehenden Sitze nach dem Höchstzahlenverfahren (§ 7 Abs. 2) 
ermittelt.

(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerberinnen und Be-
werber als ihr nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würden, 
fallen die überschüssigen Sitze den anderen Vorschlagslisten in 
der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu.

(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die Sitze auf die Bewer-
berinnen und Bewerber in der Reihenfolge der auf sie entfallenen 
Stimmen verteilt. Haben mehrere Bewerberinnen und Bewer-
ber die gleiche Stimmenzahl erhalten oder sind auf einem Wahl-
vorschlag weniger Bewerberinnen und Bewerber angekreuzt 
worden als ihm Sitze zufallen, entscheidet über die Vergabe die-
ser Sitze die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber auf 
der Vorschlagsliste. Bei gleicher Nummer der Benennung (§ 10 
Abs. 2 Satz 1) entscheidet das Los.

§ 30 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen 
und Gruppenvertreter bei gemeinsamer Wahl

(1) Bei gemeinsamer Wahl werden zunächst die auf die einzel-
nen Vorschlagslisten entfallenden Sitze nach dem Höchstzahlen-
verfahren (§ 7 Abs. 2) berechnet. Die jeder Gruppe zustehenden 
Sitze werden sodann getrennt, jedoch unter Verwendung dersel-
ben Teilzahlen ermittelt; § 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Namen von Bewerberin-
nen und Bewerbern einer Gruppe als dieser nach den Höchst-
zahlen Sitze zustehen würden, fallen die restlichen Sitze dieser 
Gruppe den Bewerberinnen und Bewerbern derselben Gruppe 
auf den übrigen Wahlvorschlagslisten in der Reihenfolge der 
nächsten Höchstzahlen zu.

(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die den einzelnen  
Gruppen zustehenden Sitze auf die Bewerberinnen und Bewer-
ber der entsprechenden Gruppe in der Reihenfolge der auf sie 
entfallenen Stimmenanzahl verteilt. § 29 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 31 
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist 
zu wählen, wenn
1. bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur ein gültiger 
Wahlvorschlag oder
2. bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvorschlag einge-
gangen ist. Die Wählerin oder der Wähler darf nur solche Be-
werberinnen und Bewerber wählen, die in dem Wahlvorschlag 
aufgeführt sind.
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(2) In dem Stimmzettel werden links die Namen der Bewerbe-
rinnen und rechts die Namen der Bewerber in unveränderter 
Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens, der 
Amts- oder Berufsbezeichnung und der Gruppenzugehörigkeit 
aufgeführt. § 28 Abs. 3 Satz 1, 3 bis 5 und Abs. 5, Halbsatz 1, gilt 
entsprechend.

§ 32 
Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber

(1) Bei Gruppenwahl sind die Bewerberinnen und Bewerber in der 
Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie entfallenen Stimmen-
anzahl gewählt.

(2) Bei gemeinsamer Wahl werden die den einzelnen Gruppen 
zustehenden Sitze mit den für diese Gruppen vorgeschlagenen 
Bewerberinnen und Bewerbern in der Reihenfolge der jeweils 
höchsten auf sie entfallenen Stimmenanzahl besetzt.

(3) Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet das Los.

§ 33 
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl,  
Stimmzettel, Stimmabgabe, Wahlergebnis

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist 
zu wählen, wenn
1. der Personalrat nur aus einer Person besteht oder
2. bei Gruppenwahl nur eine Vertreterin oder ein Vertreter zu 
wählen ist.

(2) In dem Stimmzettel werden links die Namen der Bewerberin-
nen und rechts die Namen der Bewerber aus den Wahl vorschlägen 
in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, 
Vornamens, der Amts- oder Berufsbezeichnung aufgeführt.

(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem Stimmzettel den 
Namen der Bewerberin oder des Bewerbers anzukreuzen, für die 
oder den sie ihre oder für die oder den er seine Stimme abgeben 
will.

(4) Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der 
die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenanzahl 
entscheidet das Los.

§ 34 
Wahl der Jugend- und Ausbildungsvertretungen, 
des Referendarrates sowie der Vertretungen der 
nichtständig Beschäftigten und des Kranken-
pflegepersonals

(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Jugend- 
und Ausbildungsvertretungen (§ 65 Abs. 1 Satz 2 MBG Schl.-H.), 
des Referendarrates (§ 72 Abs. 1 Satz 1 MBG Schl.-H.), der Ver-
tretung der nichtständig Beschäftigten (§ 75 Abs. 2 Satz 2 MBG 
Schl.-H.) und des Krankenpflegepersonals (§ 76 Abs. 1 Satz 2 MBG 
Schl.-H.) gelten die §§ 1 bis 33 entsprechend.

(2) Der Personalrat bestellt den Wahlvorstand, dem mindestens 
eine nach § 12 MBG Schl.-H. wählbare Beschäftigte oder ein nach 
§ 12 MBG Schl.-H. wählbarer Beschäftigter angehören muss.

(3) Die Vorschriften über die Gruppenwahl finden keine An-
wendung.

§ 35 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften  
über die Wahl des Personalrates,  
Bestellung des Bezirkswahlvorstandes
(1) Die Wahl des Bezirkspersonalrates soll gleichzeitig mit der 
Wahl der Personalräte in demselben Bezirk stattfinden; die  
§§ 1 bis 33 gelten entsprechend, soweit sich aus diesem Teil 
nichts anderes ergibt.

(2) Eine Personalversammlung zur Bestellung des Bezirkswahl-
vorstandes findet nicht statt. Die Dienststellenleitung der Dienst-
stelle, bei der der Bezirkspersonalrat zu errichten ist, bestellt den 
Wahlvorstand.

(3) Werden in einer Verwaltung die Personalräte und der Bezirks-
personalrat gleichzeitig gewählt, führen die bei den Dienststellen 
bestehenden Wahlvorstände die Wahl des Bezirkspersonalrates 
durch; anderenfalls bestellen auf Ersuchen des Bezirkswahl-
vorstandes die Personalräte oder, wenn solche nicht bestehen, 
die Dienststellenleitungen die örtlichen Wahlvorstände für die 
Wahl des Bezirkspersonalrates.

§ 36 
Leitung der Wahl

(1) Der Bezirkswahlvorstand leitet die Wahl des Bezirkspersonal-
rates. Die Durchführung der Wahl in den einzelnen Dienststellen 
übernehmen die örtlichen Wahlvorstände im Auftrag und nach 
Richtlinien des Bezirkswahlvorstandes.

(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt die Namen der Mitglieder des 
Bezirkswahlvorstandes und deren dienstliche Anschriften in der 
Dienststelle durch Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
bekannt.

§ 37 
Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten, 
Wählerverzeichnis

(1) Der Bezirkswahlvorstand bestimmt vorab den Tag des Erlasses 
des Wahlausschreibens. Die örtlichen Wahlvorstände stellen die 
Anzahl der zu diesem Zeitpunkt in der Regel in den Dienststellen 
beschäftigten Wahlberechtigten und deren Verteilung auf die 
Gruppen sowie innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter fest 
und teilen diese Zahlen unverzüglich schriftlich dem Bezirkswahl-
vorstand mit.

(2) Die Aufstellung der Wählerverzeichnisse und die Behandlung 
von Einsprüchen ist Aufgabe der örtlichen Wahlvorstände. Sie tei-
len dem Bezirkswahlvorstand die Anzahl der Wahlberechtigten, 
getrennt nach den Gruppen und innerhalb der Gruppen getrennt 
nach den Geschlechtern unverzüglich schriftlich mit.
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§ 38 
Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Bezirks-
personalratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf 
die Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die 
Geschlechter

Der Bezirkswahlvorstand ermittelt die Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder des Bezirkspersonalrates und die Verteilung der Sitze 
auf die Gruppen sowie innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter.

§ 39
(gestrichen)

§ 40 
Wahlausschreiben

(1) Der Bezirkswahlvorstand erlässt das Wahlausschreiben. Der 
Tag des Erlasses des Wahlausschreibens und der Tag seiner  
Bekanntgabe müssen übereinstimmen.

(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt das Wahlausschreiben in der 
Dienststelle an einer oder mehreren geeigneten, den Wahl-
berechtigten zugänglichen Stellen durch Aushang in gut lesbarem 
Zustand bis zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt.

(3) Das Wahlausschreiben muss enthalten
1. Ort und Datum seines Erlasses,
2. die Anzahl der nach § 10 Abs. 2 MBG Schl.-H. zu wählenden 
Mitglieder des Bezirkspersonalrates, getrennt nach den Gruppen,
3. unter Hinweis auf § 10 Abs. 1 Satz 3 und 4 die Mindestanzahl 
der weiblichen und männlichen Gruppenangehörigen, die jeder 
Wahlvorschlag enthalten muss,
4. die Höchstzahl der von jeder oder jedem Wahlberechtigten zu 
vergebenden Stimmen, getrennt nach den Stimmen für Bewer-
berinnen und Bewerber,
5. Angaben darüber, ob die Gruppen ihre Vertreterinnen und 
Vertreter in getrennten Wahlgängen wählen (Gruppenwahl) oder 
vor Erlass des Wahlausschreibens gemeinsame Wahl beschlossen
worden ist,
6. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen können, deren  
Namen in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
7. die Mindestanzahl von wahlberechtigten Beschäftigen, von  
denen ein Wahlvorschlag unterzeichnet sein muss, und den Hin-
weis darauf, dass jede oder jeder Beschäftigte nur auf einem 
Wahlvorschlag benannt werden kann,
8. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Erlass des Wahlausschreibens beim Bezirkswahlvor-
stand einzureichen; der letzte Tag der Einreichungsfrist ist an-
zugeben,
9. den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge 
berücksichtigt werden und dass nur gewählt werden kann, wer in 
einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist und
10. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe.

(4) Der örtliche Wahlvorstand ergänzt das Wahlausschreiben 
durch die folgenden Angaben:
1. Die Angaben, wo und wann das für die örtliche Dienststelle 
aufgestellte Wählerverzeichnis und diese Wahlordnung zur Ein-
sicht ausliegen,

2. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 
nur innerhalb einer Woche seit seiner Auslegung schriftlich beim 
örtlichen Wahlvorstand eingelegt werden können; der letzte Tag 
der Einspruchsfrist ist anzugeben,
3. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekanntgegeben werden,
4. den Ort und die Zeit der Stimmabgabe und
5. einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimm-
abgabe.

(5) Der örtliche Wahlvorstand vermerkt auf dem Wahlausschrei-
ben den ersten und letzten Tag des Aushangs.

(6) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschreibens können 
vom Bezirkswahlvorstand jederzeit berichtigt werden.

(7) Mit dem Tage des Erlasses des Wahlausschreibens ist die Wahl 
eingeleitet.

§ 41 
Bekanntmachung des Bezirkswahlvorstandes

Bekanntmachungen nach den §§ 13 und 15 sind in gleicher Weise 
wie das Wahlausschreiben in den Dienststellen auszuhängen.

§ 42 
Sitzungsniederschriften

(1) Der Bezirkswahlvorstand fertigt eine Niederschrift über jede 
Sitzung, in der über die Ermittlung der Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder des Bezirkspersonalrates, die Verteilung der Sitze im 
Bezirkspersonalrat auf die Gruppen und innerhalb der Gruppen 
auf die Geschlechter, über die Zulassung von Wahlvorschlägen 
und über die Gewährung von Nachfristen entschieden wird.  
Die Niederschrift ist von sämtlichen Mitgliedern des Bezirkswahl-
vorstandes zu unterzeichnen.

(2) Die Niederschrift über die Sitzungen, in denen über Einsprü-
che gegen das Wählerverzeichnis entschieden wird, fertigt der 
örtliche Wahlvorstand.

§ 43 
Stimmabgabe, Stimmzettel

(1) Findet die Wahl des Bezirkspersonalrates zugleich mit der 
Wahl der Personalräte statt, kann für die Stimmabgabe zu beiden 
Wahlen derselbe Umschlag verwendet werden. Für die Wahl des 
Bezirkspersonalrates sind Stimmzettel anderer Farbe als für die 
Wahl des Personalrates zu verwenden.

(2) Gehören in Dienststellen weniger als fünf Wahlberechtigte 
derselben Gruppe an, kann der Bezirkswahlvorstand eine andere 
Dienststelle desselben Bezirks mit der Durchführung der Wahl 
für diese Gruppe beauftragen oder diese Aufgabe selbst wahr-
nehmen. Die Wahlhandlung wird in der vom Bezirkswahlvorstand 
bestimmten Dienststelle durchgeführt. Die betroffenen Wahl-
vorstände haben die wahlberechtigten Gruppenangehörigen 
hiervon zu unterrichten.
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§ 44 
Feststellung und Bekanntmachung des  
Wahlergebnisses

 (1) Die örtlichen Wahlvorstände zählen die auf die einzelnen Vor-
schlagslisten und auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber 
innerhalb der Vorschlagslisten, wenn Mehrheitswahl stattgefun-
den hat, die auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber ent-
fallenen Stimmen. Sie fertigen eine Wahlniederschrift nach § 23.

(2) Die Niederschrift ist unverzüglich nach Feststellung des Wahl-
ergebnisses dem Bezirkswahlvorstand mit Einschreiben zu über-
senden oder gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen. Die 
bei der Dienststelle entstandenen Unterlagen für die Wahl des  
Bezirkspersonalrates (§ 27) werden zusammen mit einer Ab-
schrift der Niederschrift vom Personalrat aufbewahrt.

(3) Der Bezirkswahlvorstand zählt unverzüglich die auf jede Vor-
schlagsliste und die auf die einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber innerhalb der Vorschlagslisten, wenn Mehrheitswahl 
stattgefunden hat, die auf jede einzelne Bewerberin oder jeden 
einzelnen Bewerber entfallenen Stimmen zusammen und stellt 
das Ergebnis der Wahl fest.

(4) Der Bezirkswahlvorstand teilt das Wahlergebnis unverzüg-
lich den örtlichen Wahlvorständen mit. § 25 Satz 2 gilt entspre-
chend. Die örtlichen Wahlvorstände geben das Ergebnis durch 
zwei wöchigen Aushang in der gleichen Weise wie das Wahlaus-
schreiben bekannt.

§ 45 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 
die Wahl des Bezirkspersonalrates

Für die Wahl des Hauptpersonalrates gelten die §§ 35 bis 44 ent-
sprechend, soweit sich aus den § 46 und § 47 nichts anderes 
ergibt.

§ 46: Leitung der Wahl

Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des Hauptpersonalrates.

§ 47: Durchführung der Wahl nach Bezirken

(1) Der Hauptwahlvorstand kann die bei den Mittelbehörden  
bestehenden oder auf sein Ersuchen bestellten örtlichen Wahl-
vorstände beauftragen,
1. die von den örtlichen Wahlvorständen im Bereich der Mittel-
behörde (§ 44 Abs. 1 Halbsatz 1 MBG Schl.-H.) festzustellende  
Anzahl der in der Regel beschäftigten Wahlberechtigten und de-
ren Verteilung auf die Gruppen und innerhalb der Gruppen auf 
die Geschlechter zusammenzustellen,
2. die bei den Dienststellen im Bereich der Mittelbehörde festge-
stellten Wahlergebnisse zusammenzustellen und
3. Bekanntmachungen des Hauptwahlvorstandes an die übrigen ört-
lichen Wahlvorstände im Bereich der Mittelbehörde weiterzuleiten.
Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden unterrichten in die-
sen Fällen die übrigen örtlichen Wahlvorstände im Bereich der 
Mittelbehörde darüber, dass die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten 
Angaben an sie zu senden sind.

(2) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden fertigen über die 
Zusammenstellung der Wahlergebnisse (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) 
eine Niederschrift.

(3) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden haben dem 
Hauptwahlvorstand die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 genannten Zusam-
menstellungen und die Niederschrift über die Zusammenstellung 
der Wahlergebnisse (Absatz 2) unverzüglich mit Einschreiben zu 
übersenden oder gegen Empfangsbekenntnis auszuhändigen.

§ 48 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 
die Wahl des Personalrates

(1) Für die Wahl des Gesamtpersonalrates gelten die §§ 1 bis 33 
entsprechend, soweit sich aus dieser Vorschrift nichts anderes 
ergibt.

(2) Der Wahlvorstand ist spätestens zwölf Wochen vor Ablauf 
der Amtszeit des Gesamtpersonalrates durch die Dienststellen-
leitung zu bestimmen. Der Wahlvorstand kann die Personalräte 
der an der Wahl des Gesamtpersonalrates beteiligten Dienststel-
len beauftragen, jeweils für ihren Bereich örtliche Wahlvorstände 
zu bestellen. In diesem Fall gelten die §§ 35 bis 38 und 40 bis 44 
entsprechend.

(3) Sechzehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Gesamt-
personalrates soll die Dienststellenleitung die Wahlberechtigten 
darauf hinweisen, dass über
1. eine von § 14 Abs. 1 und 2 MBG Schl.-H. abweichende Vertei-
lung der Mitglieder des Gesamtpersonalrates auf die Gruppen  
(§ 14 Abs. 3 MBG Schl.-H.) oder
2. die Durchführung einer gemeinsamen Wahl (§ 15 Abs. 2 MBG 
Schl.-H.) abgestimmt werden kann (Vorabstimmung), wenn ein 
solcher Antrag spätestens zwölf Wochen vor Ablauf der Amtszeit 
des Gesamtpersonalrates bei der Dienststellenleitung eingeht.  
§ 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(4) Anträge nach Absatz 3 Satz 2 werden nur berücksichtigt, wenn 
sie bei der Dienststellenleitung bis spätestens zwölf Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit des Gesamtpersonalrates eingegangen sind.

§ 49: Berechnung von Fristen

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen 
finden die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chende Anwendung.

§ 50: Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Sie tritt mit 
Ablauf des 30. Dezember 2018 außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die die Wahlord-
nung zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. Januar 1995 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 48) (GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2035-3-1), geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 273, ber. 
2007 S. 15), außer Kraft.
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Die GEW hat als Hilfestellung für die Wahlvorstände diese  
Broschüre erstellt und bietet darüber hinaus Schulungen in den 
Kreisen für die Wahlvorstände an.

Für weitere Fragen vermitteln wir schnell fachkundigen Rat 
unter info@gew-sh.de, Tel.: 0431-5195-150, Fax: 0431-5195-154.

Außerdem gibt es eine Sammlung häufig gestellter Fragen auf 
der Homepage der GEW unter www.gew-sh.de.

Schnell und kompetent: FAQs auf www.gew-sh.de.

Individueller Rat unter info@gew-sh.de oder
Tel.: 0431-5195-150. 

Teil 7: Die GEW hilft!

Teil 8: Hauptwahlvorstand für die 
Personalratswahl 2019

Der Hauptwahlvorstand hat seine Zusammensetzung veröffentlicht, die ebenfalls für Nachfragen (die Kontaktaufnahme wird per 
E-Mail erbeten) zur Verfügung stehen.

Mitglieder Ersatzmitglieder

(Name, private, dienstliche Anschrift) (Name, private, dienstliche Anschrift)

Stefan Jöckel (Vorsitz)
Grüner Weg 89a, 24635 Rickling
Tel.: 0160-91955559
Mail: joeckel.moezen@gmx.de
Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt
Twiete 46, 24598 Boostedt
Tel.: 04393-970480
Mail: joeckel@schule-boostedt.de

Rolf Firlus

Grundschule Wellsee
Schoolkamp 14, 24145 Kiel
Mail: grundschule-wellsee.kiel@schule.landsh.de

Rolf-Jürgen Voßeler
Narzissenweg 3, 25541 Brunsbüttel
Tel.: 04852-839404, Mail: rolf.vosseler@t-online.de
Gymnasium Brunsbüttel
Kopernikusstr. 1, 25541 Brunsbüttel
Tel.: 04852-391800, Mail: vs@gymnasiumbrunsbuettel.de

Detlef Langfeldt
Tiroler Ring 562, 24147 Kiel
Tel.: 0431-789105, Mail: detlef.langfeldt@gmail.com
Gymnasium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum
Lütjenburg
Kieler Str. 30, 24321 Lütjenburg
Tel.: 04381-905931, Mail: detlef.langfeldt@gym-luetjenburg.de

Hagen Gregor Pitzner
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